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T I E N E R  I . A N D T A G

Beilage Nr. 2511993

Entwurf

Gesetz, urit den die Beaoldungsordnung tg67 (43. NoveIIe zur Be_
soldungsordnung 196?), die pensionsordnung 1956 (14. Novel]e zur
Pensionsordnung 1966), das Ruhe- und Versorgungsgenußzulage_
gesetz 1956 (11. Novelle zum Ruhe- und VersorgungsgenUßzulagege_
setz 1966) und das !{iener Beztigegesetz geändert werden

Der lfiener Landtag hat beschlossen:

Artikel r

Die Besoldungaordnung 19G7, Iß81 . ftir Wien Nr. 1g, zuletzt ge_
ändert durch das cesetz LcBl . fitr wien Nr. 47/!ggg, wj.rd wie
folgt geändert:

1. Im 5 5 Abs. 2 Z L vitl die tfortfolge trdes HiLflosenzuschusses,
der Pflegezulage und der Blindenzulagen durch die WortfoLge
rrvon pflegebezogenen Geldleistungen (zB pflegegeld) r ersetzt.

2 . 5 5 A b s . 2 Z 3 l a u t e t :
tr3. die Barbezüge rnit Ausnahrne der Fahrtkostenvergrütung, die

Verpf I'egung, das TageskostgeJ.d, der Fanirienunterhalt und
die wohnkostenbeihilfe Dach den HeeresgebühreDgesetz 1992,
B c B 1 .  N r . 4 2 2 , r !

3. 5 0a Abs. 1 zweiter Satz lautet:
rDer nonatliche pensionsbeitrag beträgE to,zs vE der Benes_
eungsgrundlage. ü

4. In S 21 wird nach dem Abs. 2 folgender Abs. 2a eingeftigt:
r(2a) Für die Zeit vom 1. r7änner 1994 bis 31. Dezember 1994

' ist das Karenzurlaubsgeld nach denr Gehalt der Dienstkr.aase v,
GehFf'tsstufe 2, irn Dezenber 1993 zu benessen und um 132 s
monatlich zu erhöhen. D

5. I ln 5 12 Abs. 5 tr i t t  an die Stel le der Zit ierung ng 2sa
Abs. 2 zweiter Satzrr die Zlt ierung rg 25a Abs. 3n.
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6. 5 25a lautet:

'g 25a. (1) ForgeDden Bearnten des schemas rr K geb{lhrt eine
Chargenzulage:
1. Lehrassistenten, Lehrhebamen, Lehrachwestern (Lehrpflegern),

Oberassistenten, OberhebameD, Oberschwestern (Oberpf legern ),StationEassistenten, Stationshebamnen, StationEschwestern
( Stationspfl egern ) ,

2. Leitenden Lehrassiste'ten, teitenden Oberassistente', Obe_
rinnen ( pflegevorstehern ) , schuroberinnen ( Lehrvorstehern; .

(2) Die göhe der DieDstzulagen gemäB ebs. 1 Z 1 und
die ltöhe der Dienstzulagen genäß Abs. I Z 2 Ln den einzelnen
Dienstzulagengruppen sind in der Anlage 3 festgesetzt..Die
Einreihung in eine der Dienstzulagengruppen hat durch den
Stadtsenat nach Bedeutung und Unfang der rnit der Funktion
verbundenen Verantuortung zu erfolgen.

(3) Wird der Bearate, den eine
gebllhrt, in eine andere Beantengruppe
anzusenden. n

7.  S 26 1 i t .  b  lautet :

tb) Dienstzulagen filr Lehrer an der Bildungs_
anstalt für Kindergartenpädagogik

Dem lJehrer, der als Abteilungsvoistand für den übungskinder_
garten an der Bildungsanstalt für KiDdergartenpaaagJgit ver_
sendet wird, gebührt auf die Dauer dieser verwendung eine
Dienstzulage. Sie beträgt 50 vH der Leiterzulage genäß
lit' a, die ihn zukäme, wenn er r,eiter der Bilctungsanstalt f'r
K5-ndergartenpädagogik wäre. cleiches gilt für den r.,ehrer, der
zur unterstützung des teiters der Bildungsanstalt filr Kinder-
gartenp:idagogik bestellt worden ist.,

8. ! 3Zc Abs. 2 erater Satz Lautet:

Dienstzulage genäB Abs. 1
tlberreiht, so ist ! 1g

nsoweit i.n diesem
diese in der am 1.

9. Die Anl.agen 2 und
gende Fassung:

cesetz auf Bundesgesetze
Dezenber 1993 geltenden

verwLegen vlrd, sind
Fassung anzuvenden. n

3 zur Besoldungsordnung 1967 erhalten fol_
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nAnlaoe 2
(zu  S rz  Abs .  2 )

Schena I

I

I

cehalts-
stufe

1
2
3
4
5
6
7
I
9

1 0
t 1

t 2
1 3
L 4
t 5
1 6

l 7
1 8
1 9

2 0

2 L

t  L 2 . 8 2 5
1 1 3 . 1 7 9
!  1 3 . 5 3 2
t  1 3 . 8 8 8
I  L4 .242
!  1 4 . 5 9 8
!  1 4 . 9 5 0
1 1 5 . 3 0 5
!  1 s . 6 5 8
!  1 6 . 0 1 3
t  1 6 . 3 7 0
|  1 6 . 7 4 9
1 1 7 . 1 3 s
1 1 7 . 5 3 5
t  1 7 . 7 5 0
1 1 8 . 5 7 4

t  1 9 . 3 9 5
|  20 .217
1 2 1 . 0 4 0
|  2L .867
|  2 2 . 6 8 7

1 2  . 5 3 0
t2 .825
1 3 . 1 2 0
1 3 . 4 1 6
L3.7L2
x 4 . 0 0 ?
1 4 . 3 0 0
1 4 . 5 9 8
7 4 . 5 9 2
1 5 . 1 8 7
1 5 . 4 8 3
1 5 . 7 7 9
1 6 . 0 7 5
1 5 . 3 7 0
L6.684
1 7 . 0 0 6

1 7 . 6 3 3

I L2.233
t .  12 .499
I  L2 .766
1 1 3 . 0 3 2

t  1 3 . 2 9 8
I  1 3 . 5 6 2
1 1 3 . 8 2 9

t  1 4 . 0 9 4
!  1 4 . 3 6 1
1 1 4 . 6 2 5
|  14 .892
t  1 5 . 1 5 7
I  1 5 . 4 2 1
1 1 5 . 6 8 8
1 1 5 . 9 5 6

|  16 .22L
I  1 6 . 9 6 4
t -
! -

t - .
t -

I  L 2 . O 4 B
, 12.2A7
I  L2 .529
I  L2 .769
t  1 3 . 0 0 9
1 t3 .249
t  1 3 . 4 8 9
I  t3 .729
1 1 3 . 9 7 1
I  14 .213
I  1 4 . 4 s 3
t  7 4 . 6 9 3
1 1 4 . 9 3 3
t  1 5 . 1 7 3
1 1 5 . 4 1 3

I  1 5 . 6 5 5
1 1 5 . 8 9 5

t  1 6 . 1 3 5
t -
t -
t -

1 1 . 9 3 8  !
12 .L47 t
L2.352 |
1 2 . 5 5 9  I
L2 .?66 t
12 .972 |
1 3 . 1 7 9  I
1 3 . 3 8 7  I
1 3 . 5 9 2  I
1 3 . 7 9 9  I
1 4 . 0 0 7  I
14 .273 t
t4 .420 |
t4 .625 t
1 4 . 8 3 4  I
1 5 . 0 3 9  t
L5 .246 |
1 5 . 4 s 4  I

- t
- t
- l

l t . 6 4 4  t
1 1 . 8 0 8  t
1 1 . 9 7 0  I
\ 2 . t 3 2  |
72 .292 t
12 .456 |
1 2 . 6 1 9  I
t2 .78 t  t
1 2 . 9 4 3  I
1 3 . 1 0 7  !
13 .269 |
! 3 . 4 3 2  I
13 .592 '
L 3 . 7 5 6  |
1 3 . 9 1 8  I
1 4 " 0 8 2  I
14 .242 |
1 4 . 4 0 6  I

- l

-  t .
- t

I

I

t
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

t
I

I

I

t
I

t
I

I

I

I
I

I

t

I

I

I

I

I

I
I

t
I

I

I

I

I

I
I

t
I

I

t

I
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Schena II

!Gehalts-
t stufe
I

' t, venrendunossrupge t

I

t
I

I

t
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

t

1
2
3
4
5
6
7
I

9
1 0
1 1
t 2
1 3
! 4
1 5
1 6
1 7

1 8

I

I

I

I

t

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

t
I

I

t
I

t

I

I

I
I

t

I

I

I

t

t
I

L L . 6 4 4  |

1 1 . 8 0 8  t

1 1 . 9 7 0  t

t2.t32 |
12 .292 |
1 2 . 4 5 6  |
1 2 . 6 1 9  I
1 2 . 7 8 1  t
1 2 . 9 4 3  I
1 3 . 1 0 7  t
1 3 . 2 6 9  t
13 .432 |
1 3 . 5 9 2  I
1 3 . 7 5 6  t
1 3 . 9 1 8  I
1 4 . 0 8 2  I
t 4 . 2 4 2  |
1 4 . 4 0 6  I

12 .233 |
L2 .499 I
L 2 . ? 6 6  |
1 3 . 0 3 2  I
1 3 . 2 9 8  I
1 3 . 5 6 2  t
1 3 . 8 2 9  t
1 4 . 0 9 4  t
1 4 . 3 6 1  t
1 4 . 6 2 5  I
1 4 . 8 9 2  !
1 s . 1 5 7  !
1 5 . 4 2 1  I
1 5 . 5 8 8  I
1 5 . 9 s 6  t
16 .221 |
1 6 . 9 6 4  t

- l

L2.825
13.L79
1 3  . 5 3 2
13 .888
14.242
1 4  . 5 9 8
1 4 . 9 5 0
1 5 . 3 0 s
15 .  658
1 6 . 0 1 3
1 6 . 3 7 0
t 6  . 7  4 9

1 4 . 5 9 8
1 5 . 0 3 9
1 5 . 4 8 3
L 5 , 9 2 4
1 6 . 3 7 0
1 6 . 8 4 4
1 7 . 3 3 3

1 8 . 5 2 5  t
- t

- t

- t

- t

- l

- t

- t

- l

- t

- l

- l

- t

- 1

- t
- l
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S cherua I I

Gehalts-
stufe

I

I

I

t

!
I

.l

I

I

I

I

I

I
t

t

I

I

I

I

I

I

I

t
I

t
I

t

I

t

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

t
I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

1
2
3
4
5
6

?
I
9

t

I

I

I

I

I
' |

I

I

n.lsa
1 8 . 5 7 4
1 9 . 3 9 5
20.217

2 L  . 0 4 0 ,
2 L . 8 6 7

2 2 . 6 8 7

22.687
23.512
24.330
25.154

2 5 , 9 7 7
2 6 . 8 0 3
27.625

28.443

26.AO3
2 7  . 6 2 5
2A.143
29.520
3 0 . 5 9 4

3 1  . 6 6 3
32.734
3 3 . 8 1 1
3 4 . 8 8 2

32,734
3 3 . 8 1 1
34,882
3 7 . 2 4 2
39,602

4 1  . 9 6 6
44,.322
46.684
4 9 . 0 4 5

44.322
46.654
4 9 . 0 4 5
5 2 . 6 1 0
5 6 . 1 7 1

5 9 . 7 3 5
63.302
5 6 . 8 6 8

. 6 3 . 3 0 2  t
5 6 . 8 6 8  I
? 0 . 4 3 0  I
7 3 . 9 9 8  t
7 ? . 5 6 3  t
8 1 . 1 2 5  I

- t
- t
- l
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Schena If K

I

I

cehalts-
atufe

I

t
t
I
I

t
I

I

t

I

I

I

I

I

t

I

I

I

t
I

2
3
4
5
5
7
I
9

1 0
1 1
L 2
1 3
1 4
1 5
1 5
1 7
1 8

1 9
2 0

I

t

I

I

t
I

I

I

I

t
t

I

I

I

I

I

I

I

I

, t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
t

I

I

I

I

t

1 5  .  0 1 6
1 5 . 3 0 1
1 5 . 5 8 3
1 5 . 8 7 0
1 6 . 1 5 5
1 6 . 4 4 5
t 6 . 7 4 t
L 7  . 1 2 0
7 7  , 4 9 9
1 7 . 8 7 8

1 8 . 2 5 8
1 8 . 6 3 7
1 9 . 0 1 5
1 9 . 3 9 4
L 9 . 7 7 4
20.752
2 0 . 5 3 3
2 0 . 9 1 1
2t .2a9
2 r . 6 6 9

t  1 6 . 3 9 7
|  16 .842
t  ! ? . 2 9 L
t  1 7 . 7 3 8
1 1 8 . 1 8 5
I  1 . 8 . 5 3 3
1 1 9 . 0 8 0
1 1 9 . 6 5 6
t  20 .231
|  20 .s07
| 27.382
t  2 1 . 9 5 8
|  2 2 . 5 3 2
I  23 .252
1 2 3 . 9 7 L
t  24 .69 \
I  2 5 . 4 1 0
1 2 6 . 1 3 0
t  26 .849
,  2 7 . 5 6 6

1 6 . 8 8 9  I
1 7 . 3 5 0  t
1 7 . 8 1 3  I
78 .274 |
1 8 . 7 3 6  |
1 9 . 1 9 6  I
1 9 . 6 s 8  I
2 0 . 2 5 1  I
2 0 . 8 4 3  I
21..437 t
22 .030 |
22 .625 |
23 .2L6 |
23 .960 t
2 4 . 6 9 9  |
2 5 , 4 4 2  |
2 6 . 1 8 3  I
26 .92s  t
2 7 . 6 6 5  |
28 ,407 t

1 9 . 7 7 4  |
2 0 . 3 1 5  I
2 0 . 8 5 8  t
2 L . 3 9 9  |
2L .942 |
2 2 . 4 8 4  |
2 3 . 0 2 ?  |
2 3 . 7 2 3  t
24 .420 t
25.L77 t
2 5 . 8 1 5  t
2 6 . 5 1 0  I
2 ? . 2 0 7  |
24 ,078 t
28 .952 t
29 .A22 '
3 0 . 6 9 3  t
31  .566 t
3 2 . 4 3 5  t
3 3 . 3 0 6  I

L 7 . 9 6 2
1 8 . 4 8 8
1 9 .  o l s
1 9 . 5 4 3
20.o7 t
2 L . t 5 ?
22.245
23.333
21.420

2 5 . 5 0 8
26.5 '95
27.6A3
24.771
29.857
3 0 , 9 4 7
3 2 . 0 3 3
3 3 .  1 2 1
34.209

35.296
3 6 . 3 8 3

,  20 .066 |
t  2 0 . 6 s 8  t
t  2L .24e I
t  2 1 . 8 3 8  !
|  2 2 . 4 2 9  |
|  23 .647 |
|  24 .A64 t
I  2 6 . 0 8 3  t
|  2 ? . 3 0 2  |
t  2 8 . s 1 9  t
|  2 9 . 7 3 7  |
I  3 0 . 9 5 s  I
|  32 .172 |
t  3 3 . 3 9 0  I
t  3 4 . 6 1 0 '  I
t  3 s . 8 2 8  t .
t  3 7 . 0 4 6  I
t  3 8 . 2 6 3  t
t  3 9 . 4 8 1  I
I  4 0 . 6 9 8  t
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Schena II L

t c.hu1t"-
! stufe I I- 3 | r.R r r rh r r ' .'-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

t
I

I

I

I

I

I

I

t
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1
2
3
4
5

5

7

I

9

1 0
1 1

L Z
. 1 3

1 5
I O

L 7
1 8
1 9

2 0

t  1 4 . 1 5 3
t  1 4 . 4 0 5
|  ! 4 . 6 5 2
,  L4 .902
t  1 5 . 1 5 2
I  1 s . 5 4 s
!  1 6 . 1 5 1
|  1 6 . 7 8 4
t  1 7 . 4 5 6
!  1 8 . 1 4 4
1 1 8 . 8 3 8
!  1 9 . 5 2 9
|  20 .216
!  2 0 . 9 0 8
|  2 t . 8 6 7
|  2 2 . A 2 3
|  23 .7A2
t -
t -

t -

t  t6 .L72
t  1 5 . 9 3 1
1 1 7 . 5 9 0
t  1 8 . 4 4 9
t  1 9 . 2 0 8
t  1 9 . 9 5 6
|  2 0 . 7 2 5
t  2L .454
!  22 .243
|  23 .O02
|  23 .76L
!  24 .520
|  25 .279
|  26 .037
,  2 7 . 2 4 9
|  28 .451
|  2 9 . 6 7 2
!  3 0 . 8 8 3
t  3 2 . 0 9 4
1 3 3 . 3 0 6

1 '5 .804 t
1 5 . 1 1 5  t
L6 .423 |
) . 6 . 7 4 2  t
L 7 . O 7 9  |
L 7 . 9 6 2  |
1 8 . 8 5 6  t
L 9 . 7 5 6  |
2 0 . 6 5 3  I
2L .549 |
22 .44s  '
2 3 . 6 S 5  I
24 .920 |
26 .L6L '
2 7 . 3 9 6  |
2 8 . 4 9 8  I
2 9 . 6 4 2  t

- t
- t
- l

L 7 . 3 2 3  |
1 7 . 8 8 3  t
1 8 . 4 3 5  t
1 8 . 9 9 8  I
1 9 . 5 5 1  t
2 0 . 6 7 0  t
2 1 . 8 3 0  t
22 .9A5 |
24 .323 t
2 5 . 5 5 9  I
2 6 . 9 9 7  t
2 8 . 3 3 1  I
2 9 . 6 7 5  |
3 1 . 0 0 9  t
32 .347 |
33 .523 '
34 .756 |

- t

- l

- t

1 8 . 6 0 9  I
1 9 . 2 0 0  I
1 9 . 7 9 8  I
2 0 . 3 8 8  t
2 0 . 9 8 1  t
2 2 . 1 7 5  |
23.621 !
2 5 . 0 6 8  I
2 6 , 7 4 3  |
28.4L7 t
3 0 . 0 9 0  I
3 1 . ? 6 5  I
3 3 . 4 3 8  t
3 5 . 1 1 5  I
3 6 . 7 8 8  t
3 4 . 2 7 7  |
3 9 . 8 3 2  t

- l

- l

- t

2 0 . 9 4 5 ,
2 7 . 7 0 9  |
2 2 . 4 6 6  |
2 3 . s 5 3  t
25 .40a t
2 7 , 2 5 A  I
29 . t07  I
3 0 . 9 5 1  !
32 .797 |
3 4 . 6 4 5  t
3 6 . 4 9 3  t
3 S . 3 4 0  t
4 0 . 1 8 7  I
42 .036 |
4 3 . 8 8 1  t
4 5 . 7 3 7  t
4 8 . 3 0 1  t

- t

- l

- t
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Anlaoe 3

1 .  Z u  S  2 3 a :
Die Allgeneine Dienstzulage beträgt monatlich
a )  f t t r  B e a m t e  d e s  S c h e r n a s  I  . . . .  . . . . . .  1 . 5 8 2  S , .
b) für Bearnte des schemas II

in  den D iens tk lassen I I I  b is  V  .  . . .  r .582 S,
in  den D iens tk lassen VI  b is  IX  . . .  .  2 .010 S.

2 . Zu S 2+ Abs.  1 :
Die Dj-eDstzulage filr sozialpädagogen
beträgt monatlich
in der Dienstklasse II I  .
ab der Dienstklasse fV .

Zu  S 24  Abs.  2 :
Die Dienstzulage fllr Kincterpfl egerinn.n
der Verwendungsgruppe C bet!ägt nonatlich
in der Dienstklasse If I ,
Gehaltsstufen 1 bis 5
cehaLtsstufen 6 b is  9  . . . .
ab Gehaltsstufe 10
in den Di.enstklassen IV und V

in der Di.enstklasse II I
ab der Dienstklasse IV

in der Veruendungsgruppe C ....

2 . 6 5 s  S ,
3 . 4 1 1  S .

3 .

1 . 5 3 1  S ,
2 . 7 0 8  S ,
3 . 4 7 3  S ,
3 . 7 1 4  S .

4 .  Z u  S  2 4  A b s .  3 :
Die Dienstzulage fllr Sozialarbeiter beträgt nonatlich
in der Verrendungsgruppe B

3 . 5 3 3  S ,

4 . 5 9 2  S  I
3 . i 1 4  s .

5 .  zu  g  24  Abs .  4 :
Die Dienstzulage für Erzieher, Eeimhelferinnen
und Horthelferinnen der verwendungsgruppe D
bettägt monatlich 804 s.
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6.  Zu  S 24  Abs.  5 :
Dj-e Feuerwehr-Chargenzulage beträgt monatlich
a) 4.470 s filr Inspekti.onshauptbrandneister;
b, 3.432 S filr ltauptbrandnei.ster;
c) 2.579 s für oberbrandmeister;
d) 2.003 S für Brandneister,

Inspektions_Rauchfangkehrer nach Vollendung
einer sechsjährigen Dienstzeit als fnspek_
tions-Rauchf angkehrer ;

e) 720 S filr Inspektions-Rauchfangkehrer vor Vollendung
einer sechsjährigen Dienstzeit  als
Inspektions-Rauchf angkehrer,

Löschmeister,
Obe!feuenrehrmänner.

Zu  5  2a  Abs .  6 :
Dj-e Feuerwehr-chargenzulage beträ gt 720 s nonatlich.

Z u  S  2 5 a  A b s .  1 2 1 :
Die chargenzulage beträgt rnonatlich:
a, 2.747 s für Lehrassistenten,

Lehrhebamrnen,
Lehrschwestern (Lehrpfleger),
Oberassistenten,
Oberhebarnrnen,

Oberschwestern (Oberpfleger) ;
b) 2.135 S für stat ionsassistenten,

stationshebammen,

Stationsschwestern ( Stationspfleger ) .

.7

e

9 . z u S 2 5 a A b s .  1 2 2 :
Die Clargenzulage beträgt
ia der Dienstzulagengruppe
in der Dienstzulagengruppe
in der Dienstzulagengruppe
in der Dienstzulagengruppe

rnonatlich:
T

I I I

3 . 3 5 ?  S ,
4 . 7 0 0  s ,
5 . ? 0 7  s ,
8 . 0 5 7  S .IV
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10 .  Zu  !  26  l i t .  a  Abs .  1  und 4 :
Die Leiterzulage beträgt nonatlich

a) ftir Beamte, die in Veruendungsgruppe L 1 eingereiht sind:

in der Dienst-
zulagengruppe

I

I I
T Y T

rv
I t

b) für Beamte,
sind :

7 . 6 7 2
5 . 9 0 4
6 . 1 3 4
5 . 3 6 4
4  . 6 0 4

8 .  2 0 1
7 .386
6 . 5 6 7
5 . 7 3 9

4 . 9 1 6

8 . 7 0 4
7 . 8 3 5
6 . 9 6 3
6 . 1 0 0
5 . 2 2 0

die in Verwendungsgruppe L 2a z eingereiht

! zulagengruppe

3 . 5 0 7
2 . A 7 6

2 . 3 1 1
L . 9 3 2
1 . 6 1 1

3 . 7 9 4
3 . 1 0 4

2 . 4 A 7
2 . O 7 3
L . 7 2 8

4 . 0 8 4
3 . 3 4 0

2 . 6 6 0
2 . 2 I 5
1  . 8 4 7

c) ftir Bearnte, die in Verwendungsgruppe L 2a 1 oder
L 2b 1 eingereiht sind:

in der Dienst-
zulagengruppe

r
I I
T T T

IV

v

2 . ? 3 t

2 . 3 0 3

t . 9 2 4
1 . 6 0 3

1 . 1 5 6

2 . 9 8 0

2  . 4 9 9

2  . 0 7 7
t . ? 4 2

1 . 2 4 5

3 . 2 1 1

2  . 6 6 6

2 . 2 L 8
L . A 4 7

1  . 3 3 0
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d) fitr Beamte, die in Verrendungsgruppe tK oder L 3 elngereiht
sind:

in der Dienst-
zulagengruppe

t in den Gehaltsstufen t ab der Gehal"ts- I

I

r I
I I I

rv
v
VI
VII
V I I I
IX
x

| 524
t  755
I  1 . 0 8 0
t  1 . 5 0 2
I  1 . 6 0 3
I  2 . 1 6 3
|  2 . 7 L 4
|  3 , 2 6 t
t  3 . 8 0 9
|  4 . 3 6 2

552
7 ? O

1 . 1 1 1
I  . 5 3 9

1 . 6 6 0
2 . 2 0 A
2 . 7 5 A
3 .  3 0 4
3  . 8 4 8
4 . 3 9 1

5 9 9
8 1 0

1 . 1 7 8

1  . 5 3 1
1 . 7 8 1
2 . 3 5 2
2 . 9 4 4
3 . 5 2 9
4 . 1 1 0
4 . 6 9 4

L 2 .

1 3 .

t t .  zu g 26 I i t .  c  abs.  1 :
Die Dienstzulage beträgt monatlj.ch
in  den Gehal tss tufen 1 b is  5  . . . .
in den Cehaltsstufen 6 bis 11
ab det cehaltsstufe L2 .

zu g 26 l i t .  c  Abs.  2 :
Die Dienstzulage beträgt 652 S monatlich.

Zu t  za l i t .  c  Abs.  4 : .
Die Dienstzulage beträgt nonatlich
in den cehaltsstufen 1 bis 10 ...
in  den Gehal tss tufen 11 b is  15 . . .
ab der Gehaltsstufe 16 .

z !  g  26 l i t .  d  Abs.  2 :
Die Dienstzulage beträgt 3.ZS? S nonatl ich.

9 6 7  S ,
1 . 3 5 0  S ,
1 . 7 8 3  S .

3 . 2 6 1  S ,
3 . 3 0 4  S ,
3 . 5 2 9  S .

1 4 .
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1 5 .  Z u  5  3 3 :

, a) Beamte des Schenas f:

t cehalts- t verwendungsoruppe t
I s t u f e ! 1 | , t r a D r " r

t
I

I

I

I

1 8
1 9
2 0
2 7
2 2

t -
t -
t -
! -

!  2 4 . 3 3 0

t  1 8 . 2 5 9  t
t  1 8 . 9 1 1  t
t - t
t - t
l - t

t 7  . 7 5 0
t 8 . 5 7  4

- l

1 6 . 3 7 9  t
1 6 . 6 3 1  t

- t
- t

- t

1 5 . 6 s 9  t
1 5 . 8 6 9  I

- l

- t

- t

1 4 . 5 6 8  t
1 4 . 7 3 0  I

- t

- t

b) Bearnte des Schemas II:

lcehalts- t Verrdendunoaoruppe D!

1 8
1 9

I

I

;

I

stufe t  Dienstklasse II I stufeI

I

;

I

1 9
2 0

1 4 . 5 6 8

1 4 . 7 3 0
1 ?  . 7 5 0
L 4 . 5 7  4

I
!

I

I

I

Dienst-
klasse

IV

VI

V I I

,  V I I I

IX

2 4 , 3 3 0  |
29 ,520 |
3 7 , 2 4 2  |
5 2 . 6 1 0  I

- l

- !
7 0 . 4 3 0

t -
t -
t -
t -
l -

t  8 4 . 6 9 0

c) Beamte des schenas II  L:

lcehalts-
ls tu fe I  L  3 |  r .  r l t  . r  r  r  r -  !  |  ?  ^^  ^  .

1 8

1 9
2 4 . 7 4 0
2 5 . 6 9 6

3 0 . 7 5 4
3L -975

3 5 .  9 4 6
3 7 . 2 6 ?

4 1 . 3 3 8  t  5 0 . 8 5 ?
4 2 , 9 9 2  t  5 3 . 4 2 9

I

l r f
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ArtikeL II

Die Pensionsordnung 1966, LcBl ,
geändert durch das Gesetz LGBI .
folgt geändert:

für Wien Nr. 1911952, zu:-etzL
ft ir  Wien Nr, 4Z/I993, wird wie

5 12 lautet:

tts 12. Inwieweit den Beanten zum Ruhegenuß eine Ruhegenußzu_
lage gebührt, wird durch das Ruhe- und Versorgungsgenußzulage_
geset ,z  1966 (Rvzc  1955) ,  LcB l  .  fü r  w ien  Nr .  22 /Lg6a,  gerege1t .
Die Ruhegenußzulage ist. Bestandteil des Ruhebezuges. rl

2 .  5  tz  Abs .  11  Z  3  lau te t :

!r3. die Barbezüge rnit Ausnahme der Fahrtkostenvergtitung, die
verpfregung, das Tageskostgeld, der Fanilienunterhalt und
die $tohnkostenbeihil fe nach den HeeresgebühreDgesetz 1992,
B G B 1  ,  N r .  4 2 2 , ' r

3 . Im g 21 Abs. 6 tr i t t  an die Stel le der
bis 7ri  die Zit ierung r 'S 17 Abs. 1t bis

Zit ierung tt !  12 Abs. 5
1 3 r .

4 . 9 ZZ l-autet :

"S 22. Inwieweit dern Hinterbliebenen zuln versorgungsgenuß
eine Versorgungsgenußzulage gebührt, wi.rd durch das Ruhe- und
Versorgungsgenußzulagegesetz 1966 (RVZG 1965) geregelt. Die
Versorgungsgenußzulage ist Bestandteil des Versorgungs_
bezuges. r l
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5. ! Ze Abs. 2 I i t . a lautet:

ra) dern un den pensionssicherungsbeitrag verminderten Ruhe_
oder Versorgungsbezug, vobei die Ergänzungszulage außer
acht zu lassen ist, r

5. Nach S 2s wird folgender 5 28a samt überschrif! eingef{igt:

n Pensionssicherungsbeitrag

5 2ga. Der Beante des Ruhestandes und der Hinterbliebene
habea vorn Ruhe- oder Versorgungsgenuß, von der Ruhe_ oder
Versorgungsgenußzulage und von den Teilen der sonderzahlung,
die diesen Bezitgen entsprechen, einen pensionssicheruDgs_
beitrag von oro5 vE dieser GeldleiEtuogen zu entrichten. tr

7. In g 45 Abs. ? wird die Wortfolge idie Hälfte des Ruhebezuges,
durch die ilortfolge rdie HäLfte des um den pensionssicherungs_
beitrag verminderten Ruhebezuges r ersetzt.

8. g 45 Abs. I zweiter Satz lautet:

rrDie sonderzahlungen und die pensionssicherungsbeiträge sind
bei cler Berechnung des Unterschiedsbetrages zu ber{lck_
sicht igen. t t

9. ! 46 Abs. 3 zweiter satz lautet:

nDie Sonderzahlungen und die pensionssicherungsbeiträge sind
bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages zu berilck_
sichtigen. tl
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10.  5  49  lau te t :

"! 49. (1) Dem ehemaligen Beamten des Ruhestandes, dessen An_
spruch auf Ruhegenuß infolge gerichtlicher oder disziplinärer
verurteilung erloschen ist, gebührt ein monatr.icher unter-
haltsbeitrag.

(2) Benessungsgrundlage für den unterhaltsbeitrag ist
die erste monatliche pension, die den Beanten nach dem
Allgeneinen Sozialversicherungsgesetz, BGB1. Nr. IB9/1955,
gebührt hätte ' nenn er sei-n Dienstverhältnis rnit dem letzcen
Tag des Dienststandes durch Dienstentsagung aufgelöst hätte
und der versicherungsfall an darauffolgenden Tag eingetreten
wäre. Die Benessungsgrundlage ändert sich um denselben Hun_
dertaatz, um den sich seither und künftig bei einen Beamten
des Dienststandes das cehalt der eehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V geändert hat bzw. ändert.

(3) Der Unterhaltsbeitrag gebührt dem ehernar.igen Beanten
des Ruhestandes in der töhe der Benessungsgrundlage. rl

11 .  g  50  lau te t :

t 'g 50. (1) Den Hinterbriebenen eines ehemaligen Beanten des
Ruhestandes, der arn sterbetag Anspruch auf unterhaltsbeitrag
gehabt hat, gebührt ein monatlicher Unterhaltsbeitrag, wenn
und solange er ohne Verurteilung des Bearnten Aaspruch auf
versorgiungsgenuß gehabt hätte.

(2) Den Hinterbliebenen, dessen Anspruch auf Versorgungs_
genuß infolge gerichtlicher verurteilung erloschen ist, ge_
bilhrt ein monatlicher unterhaltsbeitrag, solange er ohne diese
Verurteilung Anspruch auf Versorgungsgenuß gehabt hätte.

(3) Dem früheren Ehegatten gebilhrt der Unterhaltsbeitrag
nur auf Antrag. Er fä11t, wenn der Antrag binnen drei Monaten
nach dem Tod des ehemaligen Beanten gestellt wird, rnit den auf
den Sterbetag folgenden l,tonataersten ..an . Andernfalls gebührt
der unterhaltsbeitrag von dem der Einbringung folgenden Monars-
ersten ani wird der Antrag an einen ltonatsersten gestellt, so
gebührt der Unterhal.tsbeitrag von diesern Tag an.

(4) Der Unterhaltsbeitrag ist unter Anwendung des S 15
Abs. 1, !  18 oder 5 19 zu bemessen, wobej. an i t ie Stel le des

. Ruhegenusses die Benessungsgrundlage genäß g 49 Abs. 2 tritt.,i
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12. g 52 Abs. 2 lautet:

"(2) Dj.e zuwendung beträgt die Differenz zwischen den Ein-
ktlnften (5 17 Abs. 11 bis 13) der betreffenden person und Ctem
gemäB ! 26 Abs. 5 festgesetzten Mindestaatz. Dabei i.st eine
Person, die weder Angehöriger noch Hinterbliebener ist, wie
ein {lberlebender Ehegatte zu behandeln. I 26 Abs. 3 und 4
ist anzuwenden.r!

13. An die SteLle des S 52 Abs. 5 bis 7 tr i t t  folgende Bestim-
mung:

n ( 5 )  D i e  g S  2 7  u n d  2 9 ,  S  2 9  u n d
lilaf3gabe anzurrenden , daß an die
ses, des versorgungsbezuges und
Zunendung tritt. rt

die 55 31 bis 39 sind mit der
Stel-1e des Versorgungsgenus -
der Ergänzungszulage die

14. S S0 Abs. 3 zweiter Satz lautet:
rrDer besondere pensionsbeitrag beträgt für jeden vorlen Monat
der angerechneten Zeiten 10r25 vH der Bemessungsgrundlage. r l

15. S 59 sarnt t lberschrif t  entfäI l t .

16. Nach S 64 werden folgende Sg 64a bis 64c
eingefügt:

samt tlberschriften

I'tlbergangsbestirunungen für die ruhegenußfäbige
Dienstzeit

5 54a. (1) Weist der Beamte des Dienststandes im bestehenden
Dienstverhältnis die Zeit eines Karenzurlaubes auf, die gemäß
5 5 Abs. 2 in der bis 31. Dezember 1978 geltenden Fassung
nicht als ruhegenußfähige oienst zelt ztrr. Stadt tfien gegolten
hat, so ist diese Zeit auf Antrag a1s ruhegenu'tähige Dienst-
zeit anzurechnen.

(2) S ea der Besoldungsordnung 1962
gabe anzuwenden, daß als Grundlage für die
Pen s ionsbei trage s die besoLdungsrechtliche
Beamten im Monat der Antragstellung gitt.

ist mit der titaß-
Berechnung des
Stellung des
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übergangsbestinnungen f tir den besonderen
Pensionsbeitrag

5 64b. (1) Für den Bearnten, der
1. das bestehende Dienstverhältnis vor den 1.. Jul i  19Bg be_

gründet ha.t oder
2. ein öffentl ich-rechtr iches Dienstverhär.tnis zu einer ande-

ren inländischen Gebietskörperschaf t  vor dem 1. Jul i  tg8g
begründet hat und seither uDunterbrochen in öffentlich_
rechtl ichen Dienstverhältnissen zu inländischen cebiets-
körperschaften steht,

gi l t  !  56 Abs. 2l i t '  a auch in bezug auf Ruhegenußvordienst-
zeiten genäß S 53 Abs. 2 l i t .  h und i .

(2) Für den Beamten, der das bestehende Dienstverhält_
nis vor dern 1. Jänner 1994 begrllndet hat, bettägt der beson_
dere Pensionsbej.trag abweichend von S 55 Abs. 3 10 vH der
EemessungsgrundIage.

übergangsbestinrnungen für den
Unterhaltsbeitrag und die Zuwendung

S 54c. Auf Personen, denen ft i r  Dezember 1993 ein Unterhalts_
beitrag genäß ! 49 oder ! 50 oder eine Zuwendung gemäß
5 52 gebührt, und auf ihre Hinterbliebenen sind diese

. Besti-urnungen in der an 31. Dezenber 1993 geltenden Fassunq
weiterhin anzuwenden. rr

17 .  !  0S Abs.  2  lau te t :
' ( 2 ) soweit in diesem Gesetz auf Brmdesgesetze verlriesen r,rird,
sind diese in der am 1. Dezenber 1993 geltenden Fassung anzu_
wenden. rt
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Artikel I I I

Die Pensionsordnung 1966, I ,GBI .  f i l r  Wien Nr. 19,/196?, in der
FassuDg des Art. If wird wie folgt geändert 3

1. An die Stel le des g 15 sant überschrif t  treten folgende Be_
stirnmungen:

. rrAusmaß des Witwen- und des Wi.twer_
versorgungsgenusses

5 15. (I) Das Ausrnaß des Witwen- und des Witwerversorgungsge_
nusses ergibt sich aus einen Hundertsatz des Ruhegenusses, der
der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit des Beamten und dem von
ihn bei Ausscheiden aus dern Dienststand erreichten ruhegenuß-
fähigen Monatsbezug entspricht, $ 5 Abs. 3 ist anzuwenden _

(2, Zur Ermitt lung des Hundertsatzes ist die Berech_
nungsgrundlage des überlebenden Ehegatten (! fSa; durch die
Berechnungsgrundlage des verstorbenen Beamten (! 15b) zu
teilen. Diese zaht ist auf drei Dezirnalstellen zu runden unal
rnit dem Faktor 24 zu vervielfachen.

(3) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 ergibt sich aus der.
verrninderung der zahl 76 urn die genäß Abs. 2 ermittelte zahl .
Er beträgt jedoch rnindestens 40 und höchstens 50.

(4) Korunen nehrere Berechnungsgrundlagen gemäß ! 15a in
Betracht, so ist die sunrne dieeer Berechnungsgrundlagen für
die Ennittlung gemäß Abs. 2 heranzuziehen. Dies gilt nicht,
wenn Altersversorgungen aufeinander anzurechnen sind. In
diesem FaI1 bleibt die Berechnungsgrundlage, aus der sich die
niedrigere Altersversorgung ergibt, außer Betracht,

Berechnungsgrundlage des überlebenden
Ehegatten

5 15a. (1) Berechnungsgrundlage des überlebenden Ehegatten,
der ftir den ltonat, in dem der Bearnte verstorben ist, Anspruch
auf ei-ne pension aus der gesetzlichen pensionsversicherung
hat, ist die für die pension rnar3gebende und nit den Anpassungs-
faktor gemäß g lOBh ASVG bis zum Sterbetag des Beanten auf_
gewertete Benessungsg,rundlage .
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(2) Berechnungsgrundlage des tiberlebenden Ehegatten,
ftlr den Abs. 1 niiht gilt, der jedoch an Sterbetag des Beamten
in der gesetzlichen pensionsversicherung versichert ist oder
sar und rnindestens einen wirksarnen versicherungsnonat aufweist,
ist die Bemessungsgrundlage in der gesetzlichen pensionsver_
sicherung, die für die pension des tlberlebenden Ehegatten maß_
gebend wäre, wenn der Versicherungsfall arn Sterbetag des
Beamten eingetreten wäre.

(3) Berechnungsgrundlage des überlebenden Ehegatten,
der ann sterbetag des Beamten selbst Beamter des Ruhestandes
ist, ist die Sumne aus
1. den ruhegenußfähigen Monatsbezug, der für den Ruhegenuß des

llberlebenden Ehegatten filr den Monat, in dern der Beamte
verstorben ist, maßgebend ist, und

2. f25 vE der Ruhegenußzulage, die dem überlebenden Ehegatten
für den Monat, in dern der Beante verstorben ist, gebührt.

(4) Berechnungsgrundlage des ilberlebenden Ehegatten,
der arn sterbetag des Beamten selbst Bearnter des Dienststandes
ist , 5.st die Surune aus
1. dem ruhegenußf ähigen Monatsbezug, der für den Ruhegenuß des

tiberlebenden Ehegatten maßgebend wäre, wenn er an sterbe_
tag des Beamten in den Ruhestand versetzt rorden säre, und

2. !25 vH der Ruhegenußzulage, die dern überlebenden Ehegatten
gebühren würde, trenn er an sterbetag des Beanten in den
Ruhestand versetzt worden wäre.

(5) Wenn der tiberl-ebende Ehegatte am Sterbetag des Be_
amten einen von den Abs. 1 und 3 nicht erfaßten Anspruch oder
eine von den Abs. 2 und 4 nicht erfaßte An\rartachaft auf
Altersversorgung hat, deren Höhe von der Höbe seines Ein-
kommens oder Teilen seines Einkonrnens abhängig ist, so .ist Be_
rechnungsgrundlage des ilberlebenden Ehegatten sein Einkonunen,
soweit es der ALtersversorgung nach den diese Versorgung
regelnden Rechtsvorschriften oder verträgen zugrunde zu legen
ist '  rm zweifelsfal l  ist die Berechnungsgrundlage unter Änwen -
dung der Grundsätze der Abs. 1 bis 4 zu errnitteln.
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Berechnungsgrundlage des irerstorbenen Beanten

5 15b. (1) Berechnungsgrundlage des verstorbenen Beamten, de!
am Sterbetag Beamter des Ruhestandes ist, ist die Su$rne aus
1. den ruhegenußf ähigen Monatsbezug, der für den letzten

Ruhegenuß des verstorbenen Beamten mal3gebend war, und
2. L25 vH der Ruhegenußzulage. die dern verstorbenen Beamten

zuletzt gebührt har.
(2) Berechnungsgrundlage des verstorbenen Beanten, der

am sterbetag Beamter des Dienststandes ist, ist die surune aus
1. dern ruhegenußfähigen Monatsbezug, der für den Ruhegenuß des

verstorbenen Beanten naßgebend gewesen wäre, wenn er am
sterbetag in den Ruhestand versetzt worden wäre, und

2. !25 vg der Ruhegenußzulage, die dem verstorbenen Bearnten
gebtihrt hätte, wenn er am Sterbetag in den Ruhestand ver_
Eetzt worden väre _

Erhöhung des Witwen- und des Witwer-
versorgungsbezuges

5 15c. (1) Ist der sich aus S 15 Abs. 3 ergebende Hundertsatz
niedriger als 60, so erhöht er sich, solange clas monatliche
Gesanteinkornmen des überlebenden Ehegatten niedriger a1s
16.000 S ist,  bis das nonatl iche Gesanteinkorunen diesen Betrag
erreicht. Der Hundertsatz darf j edoch nicht höher aIs Go sej.n.

(2) Der Betrag von 16.000 S ändert sich um denselben
Hundertsatz, urn den sich bei einenr Beanten des Dienststandes
das Gehalt der 

'Gehaltsstufe 
2 der Dienstklasse V nach dem

1. Jänner 1995 ändert. Der geänderte Betrag ist. auf den
nächsthöheren Schillingbetrag zu runden.

(3) Das monatliche Gesanteinkomnen besteht aus
1. dem Versorgungsbezug und
2. den anderen Einkünften (5 12 Abs. 11 bis 13) des l iberleben_

den Ehegatten.
Sonstige Bezttge genäß S 62 des EinkonmensEeuergesetzes 19BB
sind nicht zu berücksichtigen.

(4) sind die Voraussetzungen für die Erhöhung gemäß
Abs. 1 schon beim Anfa1l des veraorgungsgenusses elfüI1t, so
gebährt die Erhöhung vom gleichen Zeitpunkt an wie der Ver_
sorgungsgenuß.
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(5) Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) Er_
höhung später erftillt. so gebtihrt diese Erhöhung nur auf An_
trag. Wird der Antrag innerhalb eines Jahres ab Erflillung der
Voraussetzungen gestellt, so gebtthrt die Erhöhung ab Beginn
des lilonats, in den die voraussetzungen erfüllt sind, andern_
falls ab Beginn de6 Monats, in dern der Antrag gestellt wird.

( 6 ) Der !,Iagistrat hat den ffipf änger eines gemäß Abs . I
erhöhten versorgungsbezuges einnal jährlich aufzufordern, die
Einkünfte genäß Abs. 3 Z 2 zu rnelden.

(7) Konmt der Anspruchsberechtigte dieser Aufforderung
innerhalb von zwei Monaten nicht nach, so ist rnit der zahlung
jener Teile des Versorgungsbezuges und der Sonderzahlungen,
dj-e auf die Erhöhung gemäß Abs. 1 entfallen, ab dern folgenden
!{onatsersten solange auszusetzen, bis der Ansprucbsberechtigte
seine Meldepflicht erfürlt oder der naßgebende sachverhalt dem
Magistrat auf andere Weise zur Kenntnis gebracht wird.

Vorschüsse auf den witwen_ und den t{itvrer_
versorgungsbezug

5 15d. (1) Wenn der Anspruch auf den versorgungsbezug dem crunde
nach besteht, können dern tiberlebenden Ehegatten bis zur Rechts-
kraft des Bescheides über die lröhe des versorgungsbezuges vor-
schüsse gezahlt werden. Die vorschüsse dilrfen nicht höher sein
a1s ein Versorgungsbezug, dern ein gernäß I 15 nit 40 vH benessener
versorgungsgenuß zugrunde ]iegt. rn gleicher Höhe können vor-
schi lsse auf die Sonderzahlungen geleistet verden. 5 38 ist
anzuwenden.

(2) Die vorschüsse sind auf den gebührenden ver_
sorgungsbezug und die Sonderzahlungen anzurechnen.rl

2 .  g  16  Abs .  2  fau te t :

" (2 )  g  15d und d ie  S i  28  b is  40  s ind  anzuweDden. r r



3. 5 18 Abs. 1 lautet:

tr(1) Der Waisenversorgungsgenuß beträgr.
1. ftlr jede llalbwaise 24 vH,
2. f i l r  jede Vo1lwaise 36 vH
des Ruhegenusses, der der ruhegenußfähigen Cesamtdienstzeit
des Beamten und den von ihn bei Ausscheiden aus den Dienststand
erreichten ruhegenußf ähigen Monatsbezug entspricht. S 5 Abs. s
ist anzuwenden, rt

4. 5 Za Abs. 4 zweiter Satz entfäI l t .

5 .  5  su  Äbs .  2  Laute t :

rr(2) Unbeschadet der Meldepfl icht gemäß ! 15c Abs. 6 und 7
haben der Eopfänger eines genäß S 15c Abs. 1 erhöhten Versor_
gungsbezuges und der Ernpfänger einer ErgänzungszuLage j.nner_
halb der in Abs. 1 genannten Frist jede Änderung ihres Gesarnr-
einkonunens zu nelden. rl

5. S 42 Abs. 2 zweiter Satz 1autet:

rS 5 Abs. 3 j-st anzuwenden.r l

7 .  5  45  Abs .  11  lau te t :

" (11)  g  15d und d ie  !5  27  b is  40  s ind  anzuwenden. r l

8 .  5  So Abs.  4  lau te t :

tr(4) Die Höhe des unterhaltsbeitrages des überrebenden (frühe-
ren) Ehegatten ist unter Anwendung der 55 15 bis 1Sc und des
s 19 zu ermitteln. Dabei treten an die ste1le des Ruhegenusses
des verstorbenen (ehenal-igen) Beanten die Benessungsgrundlage
genäß ! 49 Abs. 2 und an die Stelle der Berechnungsgrundlage
gemäß ! 15b die der Benessungsgrundlage gernäß S 49 Abs. 2 zu_
grunde liegende und mit den Anpassungsfaktor gernäß 5 1o8h Asvc
bis zum Sterbetag des ( ehernaligen ) Bearnten aufgewertete Be_
messungsgrundl.age in der gesetzlichen pensionsversich-erung.
5 15d ist anzuwenden . rr
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9. Dem 5 50 wird fol.gender Abs. 5 angefügt:
n(5) Der unterhaltsbeitrag des Kindes des verstorbenen ( ehema-
ligen) Beanten ist unter Anwendung des S 18 zu benessen, wobei
an die Stel.Le des Ruhegenusses die Benessungsgrundlage genäß
5 49 Abs.  2  t r i t t . r r

10. Nach g 64c werden foJ.gende !g 64d und 64e sarnt überschritcen
eingefügt:

rtlbergangsbestirnmungen ftir den versorgungsanspruch des witwers
und des früheren Ehemannes sowie für den versorgungsanspruch

der witwe und der t{aise ohne österreichische stäatsbürgerschaft

5 64d. (1) Der Witwer hat nur dann Anspruch auf Versorgungs_
genuß, wenn seine Ehe nach den 31. Dezember 1980 durch den Tod
der Beamtin aufgelöst worden ist. Ist die Beamtj_n vor dem
1. Augiust 1995 verstorben, so gebührt der Ver'orgu'gsgenuß nur
auf Antrag. I 19 Abs. 2 dritter Satz ist anzuwenden.

(2) Der frühere ghemann hat nur dann Anspruch auf Ver_
sorgungsgenuß, wenn seine Ehe nit der Beantin nach dem
30. Juni 1978 rechtskräftig geschieden, aufgehoben oder ftir
nichtig erklärt worden und die Beantin nach dem 30. Juni r.983
verstorben ist.

(3) Der Witwe und dem Kind eines vor dem 1. Au$rst 19g6
verstorbenen Beamten, die infolge Fehlens der österreichischen
staatsbürgerschaft arn sterbetag des Bearnten keinen Anspruch
auf Versorgungsgenuß hatten, gebührt der Versorgungsgenuß nur
auf Antrag. 5 19 Abs. 2 dri t ter Satz ist.  anzuwenden.

llbergangsbestimmungen für den Versorgungsgenuß, den über_
gangsbeitrag, das versorgungsgeld und den unterhaltsbeitrag

5 64e. (1) Wenn der Versorgungsanspruch vor dern 1. Jänner 1995
erworben worden ist, ist S 15 in der am 3I. Dezenber 1994
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden auf
1. den Versorgungsgenuß und den tinterhaltsbeitrag der t{itwe

und der früheren Ehefrau.
2. den übergangsbeitrag der Witwe,
3. den versorgungsgenuß und den unterhaltsbeitrag des witwers

und des frilheren Ehemannes, die erwelbsunfähig und be_
dürft ig sind,

'4. das versorgungsgerd der Ehefrau und der früheren Ehefrau,
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5. das Versorgungegeld des Ehenannes und des frtlheren Ehe-
tnännes, die erwerbeunfähig und bedttrftig sind.

(2) .Nrs. 1 gi l t  nicht
1. ftir den Versorgungsanspruch, der nacb den 31. Dezenber 1994

genäß ! 21 Abs. 4 und 5 wieder auflebt,
2. filr den Versorqungsgenuß, das Versorgungsgeld und den Unter_

haltsbeitrag, die nach den 31. Dezenber Lgg4 aufgrund anderer
Bestinmunged a1s S 40 Abs. 2 bis 4 oder S 49 Abs. 2 neu zu
bemessen sind.

In diesen Fä]Ien sind die ! !  15 bis 15d und bei einem nach
dem 31. Dezetuber 1993 Deu angefal lenen Unterhaltsbeitrag
5 50 Äbs, 4 in der ab 1. Jänner 1995 geltenden Fassung
anzuwenden. Dabei tritt bei Anwendung des S 15a, ! l5b
und S 50 Abs. 4 an die Stel1e des sterbetages des Beanten der
Tag, mit dern der Versorgungsanspruch gemäß Z 1 wieder auflebt
oder die Neubenessung gernäß Z 2 nirksan rrird.

(3) Auf den Versorgungsgenuß, das Ver6orgungsgeld und den
unterhaltsbeitrag des Kindes, das darauf vor den r. Jänner 1995
Anspruch erworben hat, ist !  18 in der arn 31. Deze ber tgg|
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(4) Der bestehende Versorgungsgenuß oder Unterhaltsbei_
trag des Witwers und des fritheren Ehemannes sowie das beste_
hende Versorgungsgeld des (früberen) Ehenannes, auf die Abs. 1
nicht anzuwenden ist, sind mit wirksarnkeit von 1. Jänner 1995
genäß !5 15 bis 15c und I 50 Abs. 4 in der am 1. Jänner 1995
geltenden Fassung neu zu benessen. Dabei tritt bei Anwendung
des $ 15a, 5 15b und S 50 Abs. 4 an die SteIIe des Sterbeta_
ges der Beamtin der 1. Jänner 1995. $ 15d ist aDzulrend.en. r l

Artikel IV

Das Ruhe- und Versorgungsgenußzulagegesetz 1956, IJGBI. filr wien
Nt. 22/1968, zuleLzt geändert durch das Gesetz LGB]. für wien
Nr. 1211989, wird wie folgt geändert:

1 . g 2 A b s . 2 ] a u t e t :

ü(2) Der Beamte hat von den bezogenen, ftir die Ruhegenußzulage
anrechenbaren Nebengebtihren einen pensionsbeitrag von 10,25 vE
dieser Nebengebühren zu entrichten. Bescheide, mit denen pen-
sionsbeiträge vorgeschrieben werd.en, si-nd nach dem vernaltungs-
vorlstreckungsgesetz 1991 - wG, BGBI. Nr. 53, zu vor, lstrecken. , ,
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2. t  s Abs. 3 und 4 entfäl l t .

3. I  6 Abs. 2 und 3 entfäI l t .  Der bisherige Abs. 4 des S 6 erhäIt
die Absatzbezeichnung x (2)r.

4. Im 5 6a Abs. 2 tr i t t  an die Stel, le der Zit ierung ' ,S E Abs. 1
bis 3tr die Zit ierung rr!  6 Abs. 1rt.

5. fn ! 9 Abs. 6 entfällt der Ausdruck trbeziehungsweise Unter_
haltsbeitrag'r.

6. !  
,ga 

Lautet:

n! 9a. Auf personen, denen für Dezember 1993 eine Ruhe- oder ver-
sorgungsEenußzulage zun Unterhaltsbeitrag gebührt, und auf ihre
Hinterbl iebenen sind ! 3 Abs. 4, !  6 Abs. 3 und ! 9 Abs. 6 in
der an 31. Dezenber 1993 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.rt

7. Nach dem S 10 wird folgender S 1oa sant ttberschrift eingefilgt:

uverweisung auf andere cesetze

5 10a. (1) soweit in diesern cesetz auf andere wiener Landesqe-
setze verwiesen wird, sind diese in der jeweils geltenden
Fassung anzuwenden.

(2) soweit in diesen Gesetz auf Bundesgesetze verniesen
wird, sind diese in der am 1. Dezenber 1993 geltenden Fassung
anzuvenden. rl

Artikel V

Das Wiener Beztigegesetz I ],eB!. ftir Vtien Nr. 4/tg73, ztrlet;zL ge_
ändert durch das cesetz LCB1 . f{ir Wien Nr. 42/Lgg3, wird wie
folgt geändert:

1. IrB 5 7 Abs. 2 tr i t t  an die Ste1Le der Zit ierung r ' !  1? Abs. 1
bis ?rt die Zit ierung rrg 17 Abs. 1 bis 13,,.
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2. An die Stelle der !I I und 9 treten folgende Bestirunungen:
ng 8. (1) Das Ausmaß des Witwen- und des i{itwerversorgungsbe_
zuges ergibt sich aus einem Hundertsatz des Ruhebezuges, der
der ruhebezugsfähigen Gesantzeit des Veretorbenen und dem
Bezug genäß ! 5 Abs. 1 entspricht.

(2) ZtlE Erldttlung des Hundertsatzes ist die Berechnungs_
grundlage des überlebenden Ehegatten durch die Berechnungs_
grundlage des verstorbenen zu tei-Ien. Diese Zahl ist auf drei
Dezimalstellen zu runden und mit dem Faktor 24 zu vervielfachen.

(3) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 ergibt
Verminderung der Zahl 76 un die genäß Abs. 2
Er betreigt jedoch mindestens 40 und höchsEens

(4) Korunen nehrere Berechnungsgrundlagen

sich aus der
ernittelte zahl .

6 0 .

des llberleben-
den Ehegatten in Betracht, so ist die Summe dieser Berechnungs_
grundlagen ftir die Ermittlung genäß Abs. 2 heranzuziehen. Dies
gilt nicht, wenn Altersversorgungen aufeinander anzurechnen
sind. In diesern'Fa1l bleibt die Berechnungsgrundlage, aus der
sich die niedrigere Altersversorgung ergibt, außer Betracht.

(5) Die Bereehnungsgrundlage des ilberlebenden Ehegatten
5.st genriß ! 15a der pensionsordnung 1965 zu ermitteln, wobei an
die stelle des verstorbenen Beamten das verstorbene (ehemalige)
t'{itglied des Landtages tritt. Berechnungsgrundlage des ver_
storbenen (ehemaligen) Mitgliedes des Landtages ist der Bezug
genäß g s Abs, 1 am sterbetag.

(5) 5 15c und ! 15d der pensj.onsordnung 1955 sind rnit  der
l,la8gabe anzuwenden, daß an die Stelle des Versorgungsgenusses
der Versorgungsbezug tritt.

5 9. Der Waisenversorg,ungsbezug beträgt
1. für jede Halbwaise 24 vH,
2. für jede Vollwaise 35 vH
des Ruhebezuges, der der ruhebezugsfähigen cesantzeit des
verstorbenen und den Bezug gemäß I 5 Abs. t entspricht.

5 9a. Auf den Versorgungsbezug.genäß g I und g 9 ist, ! 19 nit
der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Ruhebezuges
gelnäß 5 15 der Versorgungsbezug gemäß ! I oder S 9 tritt und
die Einkornrnensgrenze für den überlebenden Ehegatten 60 vH, ftir
die Halbwaise 24 vH und für die Vollwaise 35 vlt des Bezuges
gerdiB ! 11 Abs. 1 l i t .  a und Abs. 4 beträgt.r '



- 2 ? -

3 .  5  10  lau te t :
nS 10. Folgende Bestinnrungen der pensionsordnung 1966 Eind
anzuwenden:
1. 5 11 lit. a, d und f nit der Maflgabe, daß auch die Anuart_

schaft des ( ehernaligen ) Funktionärs auf Fensionsveraorgung
ftlr sich und seine Angehörigen erlischt;

2 .  !  1 3 ,  g  1 6 ,  g  2 0  A b s .  1 ,  2  u n d  E ,  S  2 L A b s .  1  Z  2  u n d  3  a o _
w i e  A b s .  2  b i s  6 ,  S  2 3 ,  S  2 7 ,  g  3 L  A b s .  2 ,  ! !  3 3  b i s  3 6 ,  3 8
und 39 ,  I  40  Abs .  3 ,  !  41 ,  5  42  Abs .  l  und  2 ,  !  43  und S 44
mit der llaßgabe, daß an die Stelle des Beanten der ( ehema_
lige) Funktionär, an die stelre der ruhegenußf ähigen Gesamt-. 
dienstzeit und der ruhegenußf ähigen Dienstzeit zur stadt
Wien die ruhebezugsfähige cesantzeit, an die Stelle des
l,{onatsbezuges der Bezug und an die stelle des Ruhe_ oder
Versorgungsgenusses der Ruhe- oder Versorgungsbezug treren;

3. gs 49 bis 51 mit der Maßgabe, daß an die stel le des ehemäri-
gen Beamten des Ruhestandes der ehemalige Funktionär, an die
stelle der Aufr.ösung des Dienstverhältnisses durch Dienst-
entsagung das Ausscheiden aus der Funktion und an die stelIe
des Ruhe- oder Versorgungsgenusses der Ruhe_ oder Ver_
sorgungsbezug treten. Bezüge nach den Abschnitten r bis rv
und nach den Bezügegese+vz, BeBl . Nr. 273/fg72 | gelten a1s
EntgeLt genäß I 49 AsVc und die Zeiten genäß g 5 Abs. 2
lit. a bis c als Versicherungszeiten. Der Unterhaltsbeitrag
gebührt nur auf Antrag und frtihestens ab dem Tag, ab dern
der Ruhebezug gebührt hätte. "

Im g ZO entfalLen die Absatzbezeichnung r(1)i l  und die Abs. 2
und 3.

Nach g 20 werden folgende !5 2oa bis 20c eingefügt:
tts 20a. (1) Das Ausnaß des isitwen- und des witwerversorgungsbe-
zuges ergibt sich aus einem Hundertsatz des Ruhebezuges, der
der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit des Verstorbenen und den
Bezug gemäß S 16 Abs. z ent.spricht.

(2) z\r Ernittr.ung des Hundertsatzes ist die Berechnunos-
grundlage des überlebenden Ehegatten durch die Berechnungs_
grundlage des Verstorbenen zu teilen. Diese Zahl ist auf drei
Dezimalstellen zu runden und nit den Faktor 24 zu vervielfachen.

(3) Der llundertsatz genäß Abs. 1 ergibt sich aus der
Verminderung der Zahl 76 w[ die gemriß Abs. 2 errnittelte Zahl .
Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60.

4 .

5 .
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(4) Komnen nehrere Berechnungsgrundlagen des llberleben_
den Ehegatten in Betracht, so ist die sunne dieser Berechnungs_
grundlagen fllr die Errnittlung gemäß Abs. 2 heranzuziehen. Dies
gilt nicht, wenn Altersversorgungen aufeinander anzurechnen
sind. In diesem FalL bleibt die Berechnungsgrundlage, aus der
sich die niedrigere Altersversorgung ergibt, außer Betracht.

(5) Die Berechnultgsgrundlage des ttberlebenden Ehegatten
ist gemiß g 15a der pensionsordnung 196G zu errnitteln, wobei an
die stelle des verstorbenen Beamten das verstorbene (eherna)-ige1
!,Iitglied der Landesregierung tritt. Berechnungsgrundlage des
verstorbenen (ehenaligen) lr[itgliedes der Landesregierung ist
der Bezug gernäß S 16 Abs. 2 am sterbetag.

(5) !  rsc und S 15d der pensionsordnung 1966 sind rnit  der
l4aßgabe aDzuwenden, daß an die sterr.e des versorgungsgenusses
der Versorgungsbezug tritt.

g 20b. Der Vfaisenversorgiungsbezug beträgt
1. f i l r  jede Halbwaise 24 vH,
2. für jede Vollwaise 36 vH
des Ruhebezuges, der der ruhebezugsfähigen
Verstorbenen und den Bezug genäß g lF Abs.

Gesantzeit des
2 entspricht.

6 .

g 2oc. Auf den VerEorgungsbezug gernäß S 20a und g 20b ist ! 19
nit der Uaßgabe anzuwenden, daß an die stelle des Ruhebezuges
genäß 5 15 der Versorgungsbezug gemäß S 20a oder g 2ob tritt.
und die Einkornmensgrenze für den überrebenden Ehegatten 60 vH,
für die llalbwaise 24 vH und für die volrwaise 36 vH des Be-
zuges gemäß ! 11 Abs. 1 I i t .  a und Abs. 4 beträqt. r l

I  2i  lautet:
"g 21. ! 10 gilt rn"it der Mal3gabe, claß bei Anwendung des ! 20
Abs. 2 der pensionsordnung 1956 das Erfordernis einer Mindest-
dauer der Funktionsaustibung entfällt und bei Anwendung des
! 49 Abs. 2 der pens j .onsordnung 1955 Zeiten genäß g 12 Abs. 1
lit. a im dreifachen Ausmaß und die irn g rz Abs. 1 lit. b
genannten Zeiten zur Gänze als Versi.cherungszeiten gelten.rl

In g 2e entfal len die Absatzbezeichnung r(1)r und die Abs. 2
und 3.

7 .
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8. Nach S 26 werden folgende !!  zsa bis 2Ec eingefügt:
ü5 26a. (1) Das Ausnaß des tfitrren- und des Witwerversorgungs_
bezuges ergibt sich aus einern Hundert'atz des Ruhebezuges, der
der ruhebezugsfähigen Gesantzeit des verstorbenen und dem
Bezug eines gezirksvorstehers entspricht.

(2) Zur Errnittlung des Hundertsatzes ist die Berechnungs_
grundlage des überlebenden Ehegatten durch die Berechnungs_
grundlage dus verstorbenen zu teiren. Diese zahl ist auf drei
Dezirnalstellen zu runden und mit den Faktor 24 zu vervielfachen.

(3) Der llundertsatz geniiß Abs. f ergibt sich aus der
Verminderung der Zahl .76 um die gernäß Abs. 2 errnittelte Zabl .
Er beträgt jedoch rnindestens 40 und höchstens 60.

(4) Korrunen mehrere Berechnungsgrundlagen. des ilberleben_
den Ehegatten in Betracht, so ist die Sunme dieser Berechnungs_
grundJ'agen für die Errnittlung geneiß Abs. 2 heranzuziehen. Dies
gilt nicht' wenn Altersversorg'ngen aufeinander anzurechnen
sind. In diesen FaII bleibt die Berechnungsgrundlage, aus der
sich die niedrigere ALtersversorgung ergibt, außer BetrachE.

(5) Die Berechnungsgrundlage des überlebenden Ehegätten
ist gernäß ! 15a der pensionsordnung 1965 zu ermitteln, wobei an
die stelle des verstorbenen Beanten der verstorbene (ehemalige)
Bezirksvorsteher tritt. Berechnungsgrundlage des verstorbenen
(ehemaligen) Bezirksvorstehers ist der Bezug eines Bezirksvor-
stehers an sterbetag.

(5) !  15d der pensionsordnung 1956 ist nit  der t{aßgabe
anzuwenden, daß an die stelle des Versorgungsgenusses der Ver_
sorgungsbezug tritt.

g 26b. Der Waisenversorgungsbezug beträgt
1. für jede Halbwaise 24 vII ,
2. für jede Volhraise 36 vH
des Ruhebezuges, der der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit des
verstorbenen und den Bezug eines Bezirksvorstehers entsoricht.

5 26c. Auf den Versorgungsbezug gernäß S 26a und ! 26b ist S 19
mit der rtat3gabe anzuwenden, daß an die stelle des Ruhebezuges
genäß ! 15 der Versorgungsbezug gernäß ! 26a oder ! 25b tritt
und di-e Einkornmensgrenze für den überlebenden Ehegatten 60 vH,
für die Halbwaise 24 vII und für die Vo].lvaise 36 vH des Be_
zuges gernäß ! 11 Abs. 1 lit. a und Abs. 4 beträgt.,,



- 3 0 -

9.  E  27  lau te t :
"9 27. g 10 giLt nit der Mafjgabe, daß bei Anwendung des ! 20
Abs- 2 der pensionsordnung 1966 da' Erfordernis einer ltindest-
dauer der Funktionsauslibung entfäIlt und bei Anwendung des
! 49 Abs. 2 der pensionsordnung 1960 Zeiten gernliß ! 24 Abs. 2
lit. a in dreifachen Ausmaß und die irn g Za AbE. 2 1it. b
genannten Zeiten zur eänze als Versicherungszeiten geIten.r,

10. In !  29c Abs. 2 tr i t t  an die Ste11e der Zit ierung nS 1?
.  A b s .  1 b i s  ? Ü  d i e  Z i t i e r u n g  r S  1 ?  A b s .  1 b i s  1 3 r .

11. An die StelLe der !S 29d und 29e treten folgende Bestimnrrngen:
'S 29d. (t) Das Auamaß des Witwen- und des Witwerversorgungs_
bezuges ergibt sich aus einen Hundertsatz des Ruhebezuges,
der der ruhebezugsfähigen eesamtzeit des verstorbenen und dem
Bezug eines Bezirksvorsteher_stellvertreters entspricht.

(z) zur Ermittrung des Hundertsatzes ist alie Berechnungs-
grundlage des ttberlebenden Ehegatten durch die Berechnungs_
grundlage des verstorbenen zu teilen. Diese zahl ist auf drei
Dezimalstellen zu runden und mit dem Faktor 24 zu vervielfachen.

(3) Der Hundertsatz gernäß Abs. 1 ergibt sich aus der
Verminderung der Zahl 76 un die gernäß Abs. 2 errnittelte Zahl .
Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60.

(4) Konnen rnehrere Berechnungsgrundlagen des {lberleben_
den Ehegatten in Betracht, so ist die sumne dieser Berechnungs-

. grundlagen frir die Ermittlung gernäß Abs. 2 heranzuziehen. Dies
gilt nicbt, wenn Altersversorgungen aufeinander anzurechnen
sind. fn diesen Fal l  bleibt die Berechnungsgrundlage, aus der.
sich die niedrigere Altersversorgung ergibt, außer BetrachE.

(5) Die Berechnungsgrundlage des ltberlebenden Ehegatten
ist gemriß s 15a der pensionsordnung 1966 zu ermittern, wobei an
die stelIe des verstorbenen Beanten der verstorbene (ehenalige)
Bezirksvorsteher-stelrvertreter tritt. Berechnungsgrundrage des
verstorbenen (ehernarigen) Bezirksvorsteher-stellvertreters ist
der Bezug eines Bezirksvorsteher-ster.lvertreters an sterbetag.

(6) !  fSc und ! 1Sd der pensionsordnung 1966 sind rnit
der Maflgabe anzuwenden, daß an die Ste1le des Versorgungs_
genusses der Versorgungsbezug tritt.



- 3 1  -

5 29e, Der Waj.senversorg"ungsbezug beträgt
1. ftlr jede Halbwaise 24 vH,
2. ftlr jede Vollwaise 36 vH
des Ruhebezuges, der der ruhebezugsfähigen cesartzeit des

' veratorbenen und dem Bezug eines Bezirkbvorsteher-stelrver-
tretera entspricht.

5 29f. ! 10 gilt rnit der Maßgabe, daß bei Anwendung des g 49
Abs. 2 der pensionsordnung 1966 Zeiten genäß ! 29a Abs. 2
l i t .  a und b a1s Versicherungszeiten gelten.r l

12. Dem ! 32 wird folgender Abs. 5 angefi tgt:
tr(5) Der Etnpfänger eines Ruhe- oder Versorgtngsbezuges nach
diesem cesetz hat hievon und von den Sonderzahlungen einen
Pensionssicherungsbeit,rag in dem irn s 2Ba der pensionsord-
nung 1965 festgesetzten l{underts atz z! entrichten. rl

13 .  5  + ta  lau te t :
f ts 41a. Für die Zeit vom 1. Jänner 1994 bis 31. Dezenbe r !gg4
sind die Bezüge genäß g 1 Abs. 1r g 11 Abs. 1 und 2.
5 22 Abs. 1 und g 28 Abs. 1 sowie dj_e Funktionszulage gemäß
5 1 Abs. 3 nach den cehaLt eines Beanten der Dienstklasse Ix,
Gehaltsstufe 6, im Dezember 1993 zu benessen. n

14. Nach S 4Ia wird folgender S 41b eingefi lgt:
ug 41b. (1) soweit in diesen Gesetz auf andere wiener Landes-
gesetze verwiesen wird, sind diese - soweit nicht ausdrtick-
lich anderes angeordnet wird - in der jeweils geltenden
Fassung anzuwenden.

(2) Sovreit  in diesem Gesetz auf Bundesgesetze ver_
wiesen wird, sind diese in der am 1. Dezenber 1993 geltenden
Fassung anzuwenden.

15. Nach ! 43 werden folgende 55 43a und 43b eingefügt:
ng 43a. (1) Der Vfitwer hat nur dann Anspruch auf Versorgungs_
bezug, wenn seine Ehe nach dem 31. Dezerdber 1980 durch den
Tod der ( ehemal.igen ) Funktionärin aufgelöÄt worden ist. -rst
die ( ehernalige ) Funktionäri.n vor dern 1. äugust 1986 verstor-
ben, do gebtihrt der Versorgungsbezug nur auf Antrag. ! 19
abs. 2 dritter satz der pensionsordnung 1966 ist anzuwenden.
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(2) Der frühere Ehenann hat nur daDn Atspruch auf
VersorguDgsbezug. wenn seine Ehe mit der ( ehetoal igen ) Funk_
tionärin nach dem 30. Juni 1978 rechtskräftig geschieden,
aufgeboben oder f{lr nichtig erklärt worden uncl die ( ehema_
lige) Fuuktioaärin nach den 30. Juni 1983 verEtorben ist.

I 43b. (1) Wenn der Versorgungsanspruch vor dem 1. Jänner 1995
erworben norden ist, sind ! 8, S 20 Abs. 2 und 3, ! 26 AbE. 2
und 3 und ! 29d di.eses cesetzes und ! 50 Abs. 4 der pensi_ons_
ordnung 1966 in der am 31. Dezeriber 1994 geltenden Fassung
seiterhi-n anzuwenden auf
1. deD Versorgungsbezug und den Unterhaltsbeitrag der tfitwe

und der frtlheren Ehefrau und
2. den versorgungsbezug und den unterhaltsbeitrag des witwers

und des früheren Bhennnnes, die erwerbsunfähig und bedürf_
t ig sind.

(2) Auf den Veraorgungsanspruch, der nach dem
31. Dezenber 1994 gen:iß ! 21 Abs. 4 der pensioDsordnung 1966
wieder auflebt, ist Abs. 1 nicht anzuwenden. rn diesern Falr
sind die l !  8 und 9a, 20a und 2Oc, 26a und 26c oder 29d und
29f iD der ab 1. Jänner 1995 geltenden Fassung nit der Maljgabe
anzuwenden, daß bei Anwendung des g I Abs. 5, g 20a Abs. 5,
I  25a Abs. 5 oder 5 29d Abs. 5 dieses cesetzes und des ! 15a
der Pensionsordnung 1966 an die Stelle des gterbetages des
( ehemaligen ) Funktionärs der Tag des wiederauflebens des
Versorgnrngsanspruches. tritt.

(3) Auf den Versorgungsbezug und den UDterhaltsbeitrag
der t{aise, die darauf vor dem 1. Jänner 1995 Anspruch erworben
hat, sind ! 8, !  20 Abs. 2 und 3, g 26 Abs. 2 und 3 und ! 29d
dieses eesetzes uDd S 50 Abs. 4 der pensionsordnung 1966 in
der am 31. Dezenber 1994 geltenden Faasung weiterhin anzuweDden.

(4) Der bestehende Versorgungsbezug oder Unterhalts_
be5.trag des Witwers und des frilheren Ehenannes, auf dle Abs. t
nicht anzuwenden i6t, ist rnit l{irksamkeit vo' 1. Jänner 1995
genäß !!  I  und 9a, 20a und ZOct 26a und 26c oder 29d und 29f
dieses Gesetzes und g 50 Abs. 4 der' pensionsordnung 1966 in der
an 1. Jänner 1995 geltenden !'assung neu zu bemössen. Dabei sind
! 8 Abs. 5r !  20a Abs. 5, I  26a Abs. 5 und ! 29d Abs. 5 dieses
cesetzes eowie ! 15a und 5 50 Abs. 4 der pensj.onsordnung 1956
nit der Uaßgabe anzuwenden, daß an die Stel1e des Sterbetages
der (ehenaligen) Funktionärin der t. Jänner 1995 tritt.
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Artikel VI

Fllr die zeit von 1. oktober 1993 bis 31. Dezerdber 1993 beträgt das
Gehalt gemäß Anlage 2 ztJr Besoldungsordnung 1967 in SchenE II L,
Verwendungsgruppe LK,

i.n der eehalts-
stufe

1

2
. 3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

L 2

1 3

(1 )  Es  t re ten  in  Kra f t :
1. Art.  I  z ? mlt 1. September 1993,
2 .  Ar t .  V I  n i t  1 .  Oktober  1993,
3 .  Ar t .  I  Z  1  b is  6 ,  g  und 9 ,  Ar t .  I I ,  IV  und

A r t .  V  Z  t r  3 , 6 ,  g ,  L O r  1 3  u n d  1 4  n i t  1 .  J ä n n e r  1 9 9 4 ,
4 .  A r t .  f I I  u n d  A r t .  V  Z  2 ,  4 t  S t  ? .  g ,  ! ! ,  ! 2  u n d  1 5

nit 1. Jänner 1995

(2) Es treten außer Kraft:
1. tnit  Ablauf des 31. Dezember 1993

a) Art.  I I  bis V des Gesetzes I,GB1 . f i l r  i t ien Nt. ?/Lglg,
b) Art.  I I  und II I  des cesetzes LGB1 . f l i r  Wien Nr. 32/Lgfjgl
c) Art.  v Abs. 5 des cesetzes LcBl .  f t tr  Wien Nr. 54l1990f
d) Art.  VI des cesetzes L,GBI .  für t f ien Nr. 27 /LggL,

2. t lLi t  Ablauf des 31. Dezeftber 1994
a) Art.  f I  und II I  des Gesetzes tcBl .  f i t r  Wien Nr. 34/Lgg6t
b) Art.  I I I  des cesetzes LGB1 . f i l r  Vrien Nr. ß/LggS.

Schi l l ing

1 5 7 7 0

1  6 5 1 0

L7250

1 7 9 9 0

1 8 7 3 0

L 9 4 ? O

2 0 2 L O

2 0 9 5 0

2 ! 6 9 0

22430

23L7 0

2  3 9 1 0

2 4 5 5 0 .

ArtikeL Wr
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Er1äuterunqen

Problem:
a) Das geltende Gehaltsabkormen zwischen den cebietskörperschaften

und den cewerkschaften des öffentrichen Dienstes endet nit
31. Dezenber 1993. für cl ie Zeit ab 1, Jänner 1994 ist eine
Neuregelung erforderlich.

b) Der Beamte hat derzeit einen pensionsbeitrag von 10 vH derje-

10r25 vH der Beitragsgrundlage.
c) Es wird imner schwieriger, die in den Kindertagesheinen fttr

Kindergärtnerinnen vorgesehenen Dienstposten zu besetzen. Dabei.
ist auch zu beritcksichtigen, daß die zahr. dieser Dienstposten
infolge der Eröffnung neuer Kindertagesheiure ständig steigt.

d) Aufgrund der verf assungsbestimrnung des Art. XV des Bundesge_
setzes BcBl .Nr. n4/L993 sind in Bearntenpensionsrecht die
Erhöhungen der Ruhe- und Versorgungsbezitge so zu regeln, daß
sj.e der Aufwertung und der AnpassuDg der pensionen i,n der ge_
setzli-chen soziarversicherung gteichwertig sind. zur llerstel-
lung dieser Gleichwertigkeit sind pensionssicherungsbeiträge
festzusetzen. vteiters ist ab 1. Jänner 1995 bei der Benessung
von Versorgungsbezilien des llberlebenden Ehegatten dessen

uigen Bezüge zu entrichten,
sind. Ilingegen beträgt der
lichen Pensionsversicheruno

die fitr den Ruhebezug anrechenbar
Dienstnehmerbeitrag in der gesetz-
der Arbeiter und Angestellten

bertlcksichtigen, a1s es
der Altersversorgung

sonstiges Einkornnren j.n dern Ausnaß zu
für Ansprilche und Anwartschaften aus
zugrunde zu legen ist.

e) Die Altersveraorgung eines Bearnten, der während des Ruhesran_
des wegen einer strafgerichtlichen oder disziplinären Verur_
teilung entr.assen wird, wird nach vö1lig anderen Kriterien -be-
nesseD als die eines Beanten, desseD Dienstverhärtnis während
des Dienststandes aus den gleichen Gründen aufgelöst wird.

Z i e l :
a) Anhebung der Bezüge der Beamten der Gerneinde Wien unter Be_

rlicksicbtigung der wirtschaftlichen Lage und der eeldwert_
entwicklung. Diese Erhöhung sol1 sich jedoch nich auf die
celdleistuDgen nach den Wiener Bezügegesetz auswirken.



b )

c )

d )

e )
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angleichung des pensioDsbeiträges an die Eöhe des Dienstnehmer-
beitrages in der gesetzlichen pensioasversicherung.
schaffung zuÄätzlicher fioanzieller Anreize f{tr Kindergärtner-
innen, in den Dienst der Gemeinde Wien zu t,reten.
AnpassuDg des pensionsrechtes der tfiener Geneindebeanten an
die verfassungsgesetzlichen Vorgaben und schaffung gleichartiger
Regelungen fitr den celtungsbereich des Wiener Bezggegesetzes.
vereinheitlichung der Grundsätze für die Bernessung der pe.Eion
eines entLassenen Beamten.

Lösunq:
a) Entsprechend einen am 26. l{oveEber 1993 abgeschloasenen ee_

haltsabkomlen zwischen den Gebietskörperschaften und den
Geverkschaften des öffentrichen Dienstes solren di.e Bezüge der
Beamten nit Ausnahrne der Haushaltszulage ab 1. Jänner 1994 ',,n
2t55 vH angehoben werden. von der Erhöhung sor.len jedoch die
Bezüge uad pensionen nach dem wiener Be2ügegesetz auagenonmen
serden. Das KareDzurlaubsgeS.d ftir die Beamtinnen und Bea$ten
soll' wie in der ArbeitslosenverEicherung einheitlich um 132 s
monatLich erhöht werden.

b) Uit 1. Jänner 1994 Bo11 der pensionsbeitrag, den die Beamten
des Dienstsüandes zu entrichten haben, von Lo vH aut 10125 v'
erhöht werden.

c) Die cehaltsansätze der Vemendungsgruppe LK, in welche die
Kindergärtnerinnen eingereiht sind, Eollen rückwirkend nit
1. Oktober 1993 in den cehaltsstufen l bis 13 erhöht werden.
Der prozentsatz der Erhöhung steigt bis zu Br1 t in der
Gehaltsstufe 6 aD und fällt dann in den höheren cehaltsstufen
vieder ab.

d) fn der pensionsordnung 1966 soll. eine Regelung über den pen_
sionssicherungsbeitrag getroffen verden. uit f. ilänner 1995
sollen neue Bestimungen {lber die Bemessung der Hinterbliebe_
nenpensionen in Kraft treten. Diese Regelungen stinnen in den
Grundztigen nit den ent8prechenden Vorschriften in ASVG {lber_
ein. Gleichartige Regetungen sind auch filr den cel.tungsbe_
reich des Wj.ener Bezilgegesetzes vorgesehen.

e) Der Unterhaltsbeitrag eines entl.assenen Beamten des Ruhe_
standes solI künftig in der Höhe der Asvc-pension gebthren.

Der Gesetzentwurf sieht wei-ters eine Reihe von Anderungen von
geringerer Bedeutung vor, bei denen es sich teilweise un bloß
foruale Adaptierungen handelt.



a ,

c )

d .
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Alternativen:
Keine

b) Die jährlichen ltehrkosten der Anhebuag der Bez{lge werden
(einschLießLich crer AnhebuDg der NebengebühreD, der pensi.o-
nen und der Beztlge der Vertragsbediensteten ) nach Abzug der
Mehreinnah:nen durch die erhöhten pensi.onsbeiträge und durch
die Pensionssicherungsbeiträge ftlr das Jahr 1994 etwa
910 l{ilLionen Schilling betragen. Dävon entfallen auf die
Wiener stadtwerke ca. 205 Millionen schilling.

Die jährlichen t{ehrausgaben fitr die höheren cehälter der Kin-
dergärtnerinnen (einschließlich der Vertragsbediensteten)
belaufen Eich auf der Lohnbasis 1993 auf rund 33,5 lti1li.onen
schi l l ing.
e) seriöse schätzungen über die finanzierren Auswirkungen der

neue! Benessungsregeln bei den witwen- und witwerpensionen
aind Dicht nögIich. Die finanziellen Auswirkungen der
Änderungen bein Unterhaltsbeitrag können vernachlässigt
uerden.

zu den einzernen Be'timnungen des eesetzentwurfes ist folgendes
zu bemerken:

Diese Besti-wnungen dieneh der Alpassung der Besoldungsordnung 195?
an die neuetr pflegegeldgesetze und das Beeresgebrihrengesetz 1992.

Z u  A r t .  I Z 3
Derzeit hat der Beamte des Dienststandes einen pensionsbeitraq
von 10 vH des cehaltes, der ruhegenußfähigen Zulagen und der
entsprechenden TeiLe der sonderzahlungen zu entrichten. Dieser
Ilundertsatz soI1 nit 1. Jänner 1994 auf 10125 erhöht werden. Er
entspricht dann prozentuell den Dienstnehmerbeitrag in der ge_
Eetzl j-chen pensionsvers j.cherung.

l{ie in der Arbeitslosenversicherung so11
und BeamteD das Karenzurlaubsgeld nit t.
un 132 S monatlich erhöht werden.

auch bei den Beamtinnen
Jänner 1994 einheitlich

5  A b s .  2  B O  1 9 G Z ) :
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Bezilglich der ttöhe der chargeDzuLagen der r,eitenden r,ehrassiaten-
ten, Leitenden Oberaasistenten, Oberinoen ( pflegevorsteher ) und
schuloberinnen ( Lehrvorsteher ) sind vi.er zulagenstufen volgeae-
hen. Die Einreihung der einzer.nen Bedi.ersteten in eine dieser
zulagenstufen erfolgt derzeit nach den crad der nit der FuDktion
verbundenen verantwortung durch daa cesetz (Anlage 3 zur Beaol-
dungsordnung 196?). D,a dieser Katalog häufj.g A.nderuagen unter_
liegt, soll die Einordnung in die vier Zulagenatufen i.n Zukunft
dutch Verordnung erfolgen.

Derzeit
an der B
an bundesgeselzliche Vorschriften eine Dienstzurage in der Eöhe
der harben Leiterzulage. Nunnehr sieht das Gehaltsgese tz Lgs6
eine sol'che Dienstzulage auch für tehrer vor, die zur lrnterstitt-
zung des Leiters an schulen nit *indestens zwölf Krassen bestirurt
sind. Da die Bildungsanstalt für Kindergarteupädagogik der stadt
tfien 15 Klassen aufweist, soll die bestehende RegeluDg der Be_
soldungsordnung 1967 entsprechend erweitert werden.

Derzeit sind Bundesgesetze. auf die die BesoldungEordnung 1962
verweist, in der am 1. Jänner 1993 geltenden Faaaung anzu_
genden. Dieser Stichtag so1l auf den 1. Deze.mber 1993 verlegt
werden.

tlbungskindergarten

Die Anlage 2 enthä1t
sätze. Die Anlage 3
der ruhegenußfähigen

die ab 1. Jänner 1994 geLteDden Gehaltsan-
hat die ab 1. Jännet Lgg4 geltendeD Ansätze

DienstzuLagen zum Inhalt.

Bei diesen Änderungen handelt es sich Dur un fornale Sclaptie_
rungen.



Zu A! t .  T f  Z  5  und 6  (€  26  Abs .  2  upd €  28a pO 1968) :
Aufgrund der verfaasungsbestinmung des Art. xv z 1 des Bundes_
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gesetzes BeBl .Nr. 934/t993 sind ab 1. Jul i  1993 im Beamten_
pensionsrecht die Erböhungen der Ruhe- und versorgungsbeztlge eo
zu regeln, daß sie der Aufwertung und der Anpassung der pensionen
in der gesetzlichen SoziaLversicherung gleichwertig sind, Zur
Herstellung dieser Greichwertigkeit sind pensionssicherungsbei-
träge festzusetzen.

fn Ausfilhrung dieser Verfassungsbestimnung so1l künftig bei Er_
höhungen der Beamtenpensionen einerseits uncl der pensionen in
der gesetzlichen pensionsversicherung andererseits die jeweilige
prozentuelle Erhöhung gegenüber den Jahr 1993 festgestellt wer-
den. ubersteigt der prozent'atz bei den Beantenpensionen den der
Pensionen in der gesetzlichen pensionsversicherung, so soll
das t'{ehr genäß S 2Ba durch den pensionssicherungsbeitrag abge_
schöpft werden.

Für das Jahr 1994 ergibt eich aufgrund einer Erhöhung der pensionen
in der gesetzlichen pensionsversicherung un 215 t und der Beam_
tenbezüge um 2,55 t ein pensionssicherungsbeitrag von 0,05 t.

Die Änderung des g 26 ebs. 2 ist erforderlich, darnit Beam_
tenpensionisten, denen durch die Ergänzungszulage eine
üindestpensi.on gewährleistet wird, nicht schlechtergesteLlt
werden als pensionisten rnit einer Ausgleichszulage nach dern
ASVG.

P O  1 9 5 5 ) :
Durch die Ej,nführung des
einige Bestirunungen llber
serden.

Pensionssicherungsbeitrages nilssen
das Versorgrungsgeld adaptiert
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Nach der bestehenden Rechtslage wird filr einen Beamten des
Dienst.tandes, deseen DienstverhäItnis durch eine gerichtliche
Verurteilung zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe
oder eine disziplinäre Entlassung aufgelöst wird, ein überwei_
sungsbeitrag gernäß ! 311 ASVG an den gesetzlichen pensionsversi_
cherungsträger geleistet. Der ehenalige Beante des Dienststandes
erhält sonit kllnftig eine pension nach den Asvc. wird das Dienst,-
verhältnis eines Beamten des Ruhestandes aus den gleichen crilnden
aufgelöst, so ist ein überweisungsbeitrag in ASVG nicht vorge_
sehen. Den ehernaligen Beanten des Ruhestandes gebtlhrt genäß
E 49 derzeit ein unterhaltsbeitrag von ?5 t der Beantenpension.
Nach Tilgiung der strafe erhöht sich der unterhartsbeitrag auf
die volIe Beamtenpension.

Der Deue I 49 sieht eine Angleichung der Regelungen insofern
vor, als auch der Unterhaltsbeitrag des ehernaligen Beamten des
Ruhestandes nur mehr in der Höhe einer Asvc-pension zust,ehen
Eol1 . 5 50 enthäIt eine entsprechende Regel-ung für die Hinter_
briebenen eines irn Ruhestand entlassenen Beanten. cleiches gilt
ftlr die Hinterbliebenen, die ihren Anspluch auf versorgungsbezug
durch eine gerichtliche verurteilung zu einer nehr als einjähri-
gen Freiheitsstrafe verloren haben,

cenäß S 52 kann Ängehörigen, die keinen Anspruch auf Versorgungs_
ge1d, und Hinterbliebenen, die keinen Anspruch auf Versorgungs_
genuß haben, auf die Dauer der Bedürftigkeit eine nonatliche
Zuwendung gewährt werden. Gleiches gilt für sonstige personen,
rnit denen der verstorbene Beamte in gemeinsanen Haushalt gerebt
hat und die von ihm erhalten wurden (2.8. Eltern, Lebensge_
fährte). tJird eine Zuwendung gewährt, so ist ihre Höhe davon
abhängig, ob es sich un einen Angehörigen, einen Hi.nterbliebenen
oder ei-ne sonstS.ge person handelt. Kilnftig soI1 die Zuwendung
generell die Differenz zwischen arrfälrigen Einkünften der be-
treffenden persoD und der sich aus ! 26 ergebenden üindestpension
betragen.
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Der Beamte hat für angerechnete Ruhegenußvordienstzeiten, für die
kein überweisungsbetrag nach den sozialversicberungsrechtlichen
vorsclrriften geleistet wJ.rd, einen besonderen pensionsbeitrag von
derzeit 10 vH der Benessungsgrundlage zu entrj.chten. Dieser gun_
dertsatz sol l  ebenfal lE auf 10,25 erhöht werden.

Z u  A r t .  I I  Z  1 5  ( t  5 9  p O  1 9 5 5 ) :
Dieser tlbergangsbestimnung konrnt in der praxis keine Bedeutung
mehr zu. Sie sol l  daher entfal len.

ourch ! 64a und S 64b Abs. 1 solIell ttbergangsbestimnungen zur
5., 8. und 10. Novelle zur pensionsordnung 1966 in das Gesetz
selbst aufgenomen nerden. Durch S 54b Abs. 2 wird sicherge_
stellt, daß ein Beanter, der vor dem 1. JänDer 1994 pragnatisiert
worden ist, weiterhin einen besonderen pensionsbeitrag von
10 vll der Bemessungsgrundlage zu entrichten hat, auch wenn das
verfahren tiber die Anrechnung der Ruhegenu8vordien.tzeiten ersr
nach dem 1. Jänner 1994 rechtskräftig abgesehlossen wird.
s 54c wahrt Beziehern eines unterhaltsbeitrages oder einer zu-
wendung ihlen Anspruch in der bisherigen Höhe.

Derzeit sind Bundesgesetze, auf die die pensionsordnung 1966
verweist ' in der am 1. Jänner bzw. 1. Juli 1993 geltenden Fassung
anzuuenden. Aufgrund d€r Änderung soII als stichtag der
1. Dezenber 1993 gelten.

Aufgrurid der VerfasEungsbest,immung des Art. XV Z 2 dee Bundes_
geaetzes BcBl".Nr. 334/1993 ist ab 1. Jänner 199s bei der Bemes-
sung von ver..rgung'bezügen des tlberlebenden Ehegatten dessen
sonstiges Einkornmen zu berilcksichtigen . soweit es sich bei dieser
Benessung nicht um eine Erhöhung von Versorgungsbezügen auf
eine l'[indestversorgungsleistung handelt, ist dieses Einkommen
nur in dern Ausnaß zu berücksichtigen, a1s es für ansprüche oder
Anwartsclraften aus der Altersvereorgung zugrunde zu legen ist.

Abs. 1 sollen tlbergangsbestimnungen zur

s .  2  P O  1 9 6 6 1 :

5 d  P O  1 9 6 6 ) :
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In Ausfllhrung dieser Verfassungsbestimnung und in Anlehnüng
an die ab 1. Jänner 1995 in der gesetzlichen pensionsversicherung
geltenden volschriften sorl die IIöhe der ab 1. Jrinner 1995 neu
anfallenden lfi-twenpensionen und grundsätzrich alrer witwerpensio-
nen nach den Lebensstandardprinzip gestaltet werden. Derzeit
betragen die ?ritwenpension 60 vH und die tfitwerpensj.on 40 vH
des Ruhegenusses des/der verstorbenen, wobei das sonstige Einkom-
men des Hinterbriebenen unbeachtlich ist. Eine Ausnahrne besteht
bezüglich des Witwers, der erwerbsunfähig und bedürftig ist,
da der versorgungsgenuß in diesem Falr mit 60 vE der pension
der verstorbenen Beamtin bernessen vrird. Kilnftig ist der Hun_
dertsatz gemäß I 15 nach folgender Formel- zu berechnen:

76 _ 24 x Berechnungsgrundlage der witwe,/cles Witwers
ungsgrundiage ales verstorbenen

Der Hundertsatz darf jedoch nicht niedriger a1s 40 und nicht
höher a1s 60 sein.

Bei einem Unterschied zwischen den Berechnungsgrundlagen der
Ehepartner von 50 I und rnehr beträgt der versorgungsgenuß
a) des ilberrebenden Ehegatten nit der niedrigeren Berechnungs-

grundlage 50 vH des Ruhegenusses des verstorbenen Beamten,
b) des überlebenden Ehegatten nit der höheren Berechnungs_

grundlage 40 vH des Ruhegenusses des verstorbenen Beamten.

Beträgt der Unterschied weniger a1s 50 t, so bewegen sich die
Hundertsätze nach der oben dargestellten Formel zwischen 40 und 60.
Bei gleichen Berechnungsgrundlagen beträgt der Hundert satz 52.

GenEiß 5 5 Abs. 1 des Ruhe- und versorgungsgenußzulagegesetzes 1966
ist der nach 5 15 der pensionsordnung 1966 berechnete Hundertsauz
auch für die Höhe der Versorgungsgenußzulage der Wj_twe oder
des Witwers entscheidend.

5 15a regelt die Berechnungsgrundlage des überlebenden Ehegatten.
Bezieht die witwe/der witwer am sterbetag des Beatnten bereits
eine Pension aus der gesetzlichen pensionsversicherung, so gilt
die valorisierte Bemeesungsgrundlage für diese pension gemäß
t 15a Abs. 1 als Berechnungsgrundlage des überlebenden EhegatEen.
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rst die !{itwe/der witwer an sterbetag des Beanten noch berufstä-
tig und in der gesetzlichen pensionsversicherung versichert, so
ist die zu diesem zeitpunkt nach den sozialversicherungsrechtli-
chen Vorschriften ernittelte Benessungsgrundlage gemriß ! lSa
Äbs- 2 als Berechnungsgrundlage heranzuziehen. Greiches gilt ftir
den äberLebenden Ehegatten, der aus der gesetzrichen pensionsver-
sicherung ausgeschieden ist und dem an sterbetag des Beamten
beispielsweise deswegen keine Alterspension gebührt, neil er
das erforderliche Lebensalter noch nicht aufweist.

Durch I 15a Abs. 3 uDd ,t wird.die Berechnungsgrundlage filr die
Fäl}e geregelt, daß der llberlebende Ehegatte ebenfalls Beanter
der Gerneinde ltien ist.

Hat der ilberlebende Ehegatte am sterbetag des Beamten ei-ne
Anwartschaft oder einen Aaspruch auf Ej.genpension nach einern
anderen System der Altersversorgung (2.8. nach den pensions_
vorschriften für Bundesbeamte, für Beainte der österreichischen
Bundesbahnen oder für unkündbare Arbeitnehrner der sozialver-
sicherungsträger ) , dann ist seine Berechnungsgrundlage gernäß
S lsa Abs. 5 nach den jeweiligen, für diese Altersversorgung
geltenden Rechtsvorschriften oder Vertragsbestirnrnungen zu ernit-
teln. Nach dern soziaLversicherungsrecht sind hiebei nur pensions-
ansprüche geqenilber öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
jenen Einrichtungen zu berücksichtigen, die der Kontrolre des
Rechnungshofes unterriegen, Eine solche Einschränkung ist jedoch
in Bearntenpensi-onsrecht wegen der oben wiedergegebenen verfas-
sungsbestimrnung (Art. X\I Z Z des Bundesgesetzes BGB1 .Nr. ß4/tgg3)
nicht zulässig. allerdings werden durch 5 15a Abs. 5 nur ArlrarE-
schaften und Ansprriche erfaßt, bei denen die Höhe der Artersver-
aorgung von der IIöhe des Einkorrunens oder Teilen des Einkommens
abhängig ist. Ilingegen breiben Altersversorgungen außer Betracht,
bei denen die Höhe der pension in erst,er Linie von der Höhe der
geleisteten prämien abhängig ist.

Die Höhe- der Berechnungsgrundlage des verstorbenen Beamren, nach
dern der Witwen- oder Witwerversorgungsgenuß gebührt, ist in
I 15b geregel.t .
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Ergibt sich nach den ss 15 bis 15b ein witwen- oder vritwerversor-
gungsgenuß, der niedriger aLs 60 vH des Ruhegenusses ist, und
beträgt das Gesamteinkonnen des überlebenden Ehegatten nicht
mindestens 16.000 s nonatl ich, so so1l wie in der gesetzl ichen
sozialversicherung gernäß s lsc der Hundertsatz solange erhöhc
werden, bis entweder ein Hundertsatz von 60 oder der Betrag von
16.000 S er re ich t  w i rd .  Der  Bet rag  von 15 .000 S änder t  s ich  im
selben Verhältnis, in dem sich die Beantengehälter nach den
1.  Jänner  1995 ändern .

rm cegensatz zu dem genäß s! 15 bis 15b ermittelten HundertsaEz
können nachträgliche Erhöhungen oder AbfäIle irn Gesarnteinkomrnen
des i lberlebenden Ehegatten dazu führen, daß der sich aus g 15c
ergebende Hundertsatz neu festzusetzen ist.

Da nach der Neuregelung die Höhe des Versorgungsbezuges der
Witwe und des Witwers vorn sonstigen Einkonmen des Hinter_
bliebenen abhängig ist, wird das Errnittlungsverfahren in bezuq
auf die Pensionshöhe in zahlreichen Fäl1en länger dauern als
bisher. 5 15d sieht für diese Fä11e die zahlung von vorschüssen
vor.

Da der tlbergangsbeitrag für die schwangere Witwe in der Höhe
des Versorqungsbezuges gebührt, soll auch die Vorschußregelung
des ! 15d anwendbar erklärt werden.

Derzeit beträgt der waisenversorgungsgenuß fti.r die Halblraise
12 vH und für die volrrraise 30 vH des Ruhegenusses des verstorbe-
nen Beanten. l ' t i t  1. Jänner 1995 so1len die in der gesetzlichen
Pensionsversicherung gelteriden höheren prozentsätze in das Bearn_
tenpensionsrecht übernomrnen werden,

Diese Bestirnmungen dienen der Anpassung an diä geänderten Rege-
lungen tiber die Höhe der Hinterbliebenänpension.

1 5  A b s .  2  p O  1 9 d 5 ) :

1 8  A b s .  1  p O  1 9 5 d ) :
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Z 2 ]-j-L. a2
Durch ! 64d sollen übergangsbestirunungen z\r ?. pensionsordnungs-
Novelle, IJGB1 . für tlien Nr. 3t/tga', in das eesetz aelbst auf-
genonlleD nerden.

Gemäß 5 54e bleiben die vor den 1. Jänner 1995 entstanderien pen-
sionsansprtiche der witwen, früheren Ehefrauen, waisen sowie der
erryerbsunfähigen und bedürftigen witwer und früheren Ehernänner von
der Neuregelung grundsätzlich unbertihrt. Dies gilt nicht, wenn
der versorqungsgenuß ab dern 1. Jänirer 1995 neu zu bemessen isr
(2.8. bei Wj-ederaufleben eines durch Verehelichung der Witwe
erloschenen verEorgungsgenusses ) . Auf bestehende veraorgungsbe-
züge der Witwer und frtlheren Ehemänner, die derzeit mit 40 vH
des Ruhebezuges der verstorbenen Beantin gebühren, sind rnit
wirksankeit vom 1. Jänner 1995 die neuen Bestinmungen anzuwenden.

Mit 1. Jänner 1994 sol l  auch der
von den für die Ruhegenußzulage
zu entrichten hat, von 10 vH auf
angehoben werden.

Pensionsbeitrag, den der Beante
anrechenbaren Nebengebilhren

10125 vH dieser Nebengebühren .

q  9  Abs .  5  RVZG 1966) :
Die !5 49 und SO der pensionsordnung 1956 in der Fassung des
Art. II Z 10 und 11 sehen vor, daß der Unterhaltsbeitrag des
ehenaligen Bearnten des Ruhestandes und seiner llinterbliebenen
kltnftig in der Höhe einer Asvc-pension gebühren sol1. Die für die
Ruhegenußzulage anrechenbaren Nebengebühren gehören zun Entgelt
in Sinne des ! 49 Asvc. Da sie somit bei der Bemessung der ASVG_
Pension zu berücksichtigen sind, können die RegeJ.ungen über die
Ruhe- und ver.orgungsgenußzulage zun unterhaltsbeitrag entfarren.

Diese l{ahrungsbestirnmung
und korrespondiert urit S
z  t 6 ) .

gilt für bestehende Unterhaltsbezilge
54c der PensionsordDung 1966 (Art. II
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l{ie sc}ron in den andereD Dienstrechtsgesetzen solr krargestertt
werden, da8 bei verweisungen l'n Ruhe- und versorgungsgenußzulage-
gesetz 1966 auf andere wiener landesgesetze diese in der jeweils
gelteoden Faasung anzuwenden Bind. Bei Verweisungen auf Bundes-
gesetze soll die am 1. Dezenber 1993 geltende Fa.sung entschei-
dend sein.

Bezilqegesetzes'l :
Diese Bestirnmungen dienen der Arpassung an den geänderten
5 17 der pensionsordnung 1965.

Durch diese Besti-mrnungen sollen die Neuregelungen über die Höhe
der Einterbliebenenpensionen in das wiener Bezngegesetz übernon-
men serden. Dies gilt für die Benessung der Versorgiungsbezüge
nach ltitgliedern des Landtages (I! I bis 9a), l(itglieaern der
Landesregierung (SS 20 bis 2oe) | Bezlrksvorstehern (g!
26c) und Bezirksvorsteher-SteLlvertretern (I5 29d bis
die Erläuterungen zu Art. III Z 1 wird verwiesen.

26 bis
29e)  .  Au f

Bezügegesetzes ) :
schon derzeit sind zahlreiche vorschrifLen der pensi.oDsordnung 1955
auf die nach dem wiener Bezügegesetz Anspruchsberechtigten sinn-
gemäß anzuwenden. Die einschlägigen Regelungen des Hiener Beztige-
gesetzes so1len neu gefaßt werden. In diesern Zusanrnenhang so11en
auch die Bestirnnungen der pensionsordnung 1966 über den unter-
haltsbeitrag anwendbar erklärt werden .

gesetzes ) :
Genäß 5 41a sollen die Beztlge der Funktionäre und die Funktions-
zulage der Landtagsabgeordneten, deren IIöhe von Gehalt eines
Beamten der DieDstklasse IX, Gehaltsstufe 6, abhängig ist, arn
1' Jän'er 1994 nicht erhöht werden. 'uenn diese Bezüge uDveräDdert
bleiben, dann tritt auch bei den übrigen Geräleietungen nach den
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tliener Bez{lgegesetz, d,!e in einer
zilgen stehen (2.8. ÄmtEzuLagen der
ratsvorsitzenden und Klubobrnänner,
Ver8orguDgsbezüge), keine Brhöhung

bestinnten Reletion zu den Be-
Landtagspräsidenten, Gerneinde-
Auslagenersätze, Ruhe- und
ein .

.Abgeaehen von der sonderregelung des ! 4ra welclen die Ruhe- und
versorgungsbezüge nach dem wiener Bezitgegesetz in selben prozen-
tuellen Ausnaß varorisi-ert wie die Beamtenpensionen. urr künftig
di-e Gleichwertigkeit dieser Erhöhungen im vergleich zu den pen-
sionsanpassungen in der gesetzlichen Sozialversicherung zu er_
zielen, sieht ! 32 Abs. s ab 1. Jänner 199s pensionssicherungs_
beiträge im eerben prozentausmaß wie bei den Beamtenpensionen vor.

rhrrch diese Bestimrnung so1l klargestellt werden, in wercher Fas-
sung andere cesetzer auf die das yriener Bezügegesetz verneist,
anzuwenden sind.

Durch I 43a soll eine übergangsbestinmung zur Wiener Beztigege_
setz-Nove1le I{cBl . fitr Wien Nr. 33,/l9g8 in das eesetz eelbst
aufgenonnen werden.

5 43b enthält t{ahrungsbestirrunungen in zuearamenhang mit der Neu-
regelung der IIöhe der fiinterbliebenenpensionen. Auf die Erläute-
rungen zu 5 64e der pensionsordnung 1966 (Art.  I I I  Z IO) wird
verwiesen.

Zu Aqt. Vr:
Die Erhöhung der Gehä1ter der Kindergärtnerinnen in den cehatts-
stufen l bis 13 der verwendungsgruppe LK soLI mit 1. oktober 1993
sirksam werden. Art. VI J"egt die neuen Beträge titr die Zeit bis
zur aLlgeneinen Bezugserhöhung mit f. ilänner 1994 fest.

z  2  l i t .  b :
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